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vorübergehend auszuübende Tätigkeit aus den Eingrup-
pierungsregelungen ergibt.

(2) Die Entgeltgruppe der Lehrkraft ist im Arbeitsver-
trag anzugeben.“

§ 4
Maßgabe zu § 13 TV-L 

– Eingruppierung in besonderen Fällen –

§ 13 TV-L fi ndet keine Anwendung.

§ 5
Maßgabe zu § 14 TV-L – Vorübergehende Übertragung 

einer höherwertigen Tätigkeit –

§ 14 TV-L gilt in folgender Fassung:

„§ 14
Vorübergehende Übertragung einer 

höherwertigen Tätigkeit

(1) Wird einer unter Abschnitt  1 der Entgeltordnung 
Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) fallenden Lehr-
kraft vorübergehend eine Tätigkeit übertragen, die einer 
höheren Entgeltgruppe zugeordnet ist, erhält sie eine 
persönliche Zulage, wenn die Voraussetzungen – stünde 
sie im Beamtenverhältnis – für die Zahlung einer Zulage 
nach dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht 
bei vorübergehender Übertragung der Aufgaben eines 
höherwertigen Amtes erfüllt wären.

(2) Die persönliche Zulage bemisst sich aus dem Unter-
schiedsbetrag zu dem Betrag, der sich für die Lehrkraft 
bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 
und 2 ergeben hätte.“

§ 6
Maßgaben zu § 16 TV-L 

– Stufen der Entgelttabelle –

(1) § 16 Absatz 1 Satz 2 TV-L und § 16 Absatz 3 Satz 2 
TV-L gelten mit der Maßgabe, dass Entgeltordnung im 
Sinne der Vorschrift die Entgeltordnung Lehrkräfte 
(Anlage zum TV EntgO-L) ist.

(2) Anstelle von § 44 Nr. 2 a TV-L gilt Folgendes:

1.  Bei Anwendung des § 16 Absatz 2 Satz 2 TV-L gilt:
  1Für ab 1. April 2011 neu zu begründende Arbeitsver-

hältnisse von Lehrkräften werden im Rahmen des 
§  16 Absatz  2 Satz  2 TV-L Zeiten einschlägiger Be-
rufserfahrung aus mehreren Arbeitsverhältnissen 
zum selben Arbeitgeber, zuzüglich einer einmaligen 
Berücksichtigung der nach Ziffer 4 Satz 1 angerech-
neten Zeit des Referendariats oder Vorbereitungs-
dienstes, zusammengerechnet. 2Die Nr.  3 der Proto-
kollerklärungen zu §  16 Absatz  2 TV-L bleibt 
unberührt.

2.   Für ab 1. August 2015 neu zu begründende Arbeits-
verhältnisse von Lehrkräften im Sinne der Entgelt-
ordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L), die 
gemäß §  16 Absatz  1 Satz  2 TV-L der besonderen 
Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 unterfallen, 
gilt § 16 Absatz 2 Satz 3 TV-L in folgender Fassung: 

  „Ist die einschlägige Berufserfahrung von mindestens 
einem Jahr in einem Arbeitsverhältnis zu einem an-
deren Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Ein-
stellung in die Stufe 2, beziehungsweise – bei Vorlie-
gen einer einschlägigen Berufserfahrung von 
mindestens sechs Jahren – in Stufe 3.“

3.   Für ab 1. August 2015 neu zu begründende Arbeits-
verhältnisse von Lehrkräften im Sinne von Ab-
schnitt 2 Ziffer 1 der Entgeltordnung Lehrkräfte (An-
lage zum TV EntgO-L) gilt § 16 Absatz 2 Satz 3 TV-L 
in folgender Fassung:

  „Ist die einschlägige Berufserfahrung von mindestens 
zwei Jahren in einem Arbeitsverhältnis zu einem 
 anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die 
Einstellung in die Stufe 2, beziehungsweise – bei 
 Vor liegen einer einschlägigen Berufserfahrung von 
mindestens sieben Jahren – in Stufe 3.

I.

20310 

Tarifvertrag
über die Eingruppierung und die Entgeltordnung

für die Lehrkräfte der Länder
(TV EntgO-L)

vom 28. März 2015
Bek. d. Finanzministeriums – B 4500 – 4.1 –IV 

v. 24. 8. 2015 

Den nachstehenden Tarifvertrag gebe ich bekannt:

Tarifvertrag
über die Eingruppierung und die Entgeltordnung

für die Lehrkräfte der Länder
(TV EntgO-L)

vom 28. März 2015

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

dbb beamtenbund und tarifunion,
vertreten durch den Fachvorstand Tarifpolitik,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

Präambel

Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zum hohen ge-
sellschaftlichen Wert der schulischen Bildung und Erzie-
hung. Zur Gewährleistung der bestehenden hohen Un-
terrichtsqualität in den Ländern halten sie auch für die 
tarifvertraglich beschäftigten Lehrkräfte grundsätzlich 
eine vollständige Lehrerausbildung, die auch den erfolg-
reich abgeschlossenen Vorbereitungsdienst einschließt, 
für erforderlich.

Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für Lehrkräfte an allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schulen, die unter den Gel-
tungsbereich des §  44 Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) fallen.

§ 2
Maßgaben zum TV-L und zum TVÜ-Länder

(1) Für die Eingruppierung der Lehrkräfte gilt der TV-L 
mit den Maßgaben in Abschnitt II.

(2) Für die Überleitung der am 31. Juli 2015 vorhande-
nen Lehrkräfte in die Entgeltordnung Lehrkräfte (An-
lage zum TV EntgO-L) gilt der Tarifvertrag zur Überlei-
tung der Beschäftigten in den TV-L und zur Regelung 
des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) mit den Maßgaben 
in Abschnitt III.

Abschnitt II
Maßgaben zum TV-L

§ 3
Maßgabe zu § 12 TV-L 

– Eingruppierung –

§ 12 TV-L gilt in folgender Fassung:

„§ 12
Eingruppierung

(1) 1Die Eingruppierung der Lehrkraft richtet sich nach 
den Eingruppierungsregelungen der Entgeltordnung 
Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L). 2Die Lehrkraft 
erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie ein-
gruppiert ist. 3Die Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe 
eingruppiert, die sich für die gesamte von ihr nicht nur 
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4.  Bei Anwendung des § 16 Absatz 3 Satz 1 TV-L gilt:
  1Für ab 1. März 2009 neu zu begründende Arbeitsver-

hältnisse von Lehrkräften wird die zur Vorbereitung 
auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit des Referenda-
riats oder des Vorbereitungsdienstes im Umfang von 
sechs Monaten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 an-
gerechnet. 2Für ab 1. August 2015 neu zu begrün-
dende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften im Sinne 
von Abschnitt  2 Ziffer 1 der Entgeltordnung Lehr-
kräfte (Anlage zum TV EntgO-L) beträgt die Stufen-
laufzeit in Stufe 1 zwei Jahre und in Stufe 2 fünf 
Jahre.

§ 7
Maßgabe zu § 17 TV-L 

– Allgemeine Regelung zu den Stufen –

Die Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halb-
satz TV-L gilt in folgender Fassung:

„Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz:
Für nachstehend aufgeführte Lehrkräfte im Sinne der 
Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) 
gelten folgende Höhergruppierungen nicht als „Höher-
gruppierungen über mehr als eine Entgeltgruppe“:

–  Lehrkräfte nach Abschnitt 1 von der Entgeltgruppe 11 
in die Entgeltgruppe 13,

–  Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 1 von der Entgelt-
gruppe 11 in die Entgeltgruppe 13, 

–  Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 2 von der Entgelt-
gruppe 10 in die Entgeltgruppe 12,

–  Lehrkräfte nach Abschnitt 5 Ziffer 1 von der Entgelt-
gruppe 11 in die Entgeltgruppe 13 und

–  Lehrkräfte nach Abschnitt 6 von der Entgeltgruppe 11 
in die Entgeltgruppe 13.“

§ 8
Maßgabe zu Anlage A des TV-L 
– Entgeltordnung zum TV-L –

Die Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Ent-
geltordnung zum TV-L (Anlage A zum TV-L) gilt in fol-
gender Fassung:

„4. 1Für Beschäftigte als Lehrkräfte, die unter den Gel-
tungsbereich des §  44 TV-L fallen, gelten nur die Ein-
gruppierungsregelungen der Entgeltordnung Lehrkräfte 
(Anlage zum TV EntgO-L). 2Für die übrigen Lehrkräfte 
gilt die Entgeltordnung zum TV-L, wenn für sie in den 
Teilen II oder IV ein besonderes Tätigkeitsmerkmal ver-
einbart ist.“

Abschnitt III
Maßgaben zum TVÜ-Länder

§ 9
Maßgabe zu § 12 TVÜ-Länder

 – Strukturausgleich –

§ 12 Absatz 5 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„(5) 1Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbe-
trag zum bisherigen Entgelt auf den Strukturausgleich 
angerechnet. 2Dies gilt auch, wenn die Höhergruppie-
rung aufgrund der Überleitung von Beschäftigten in die 
Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) 
gemäß § 29 a Absatz 3 erfolgt.“

§ 10
Maßgaben zu § 17 TVÜ-Länder 

– Eingruppierung –

(1) § 17 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„(1) 1Die Nr.  5 der Vorbemerkungen zu allen Vergü-
tungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O sowie § 2 
Nr.  3 des Änderungstarifvertrages Nr.  1 zum BAT-O 
vom 8. Mai 1991 gelten über den 31. Oktober 2006 hin-
aus bis zum 31. Dezember 2011 fort. 2Für Beschäftigte, 
die unter §  2 Nr.  3 des Änderungstarifvertrages Nr.  1 
zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, gelten die entspre-
chenden Vorschriften des Satzes 1 auch über den 31. De-
zember 2011 hinaus bis zum 31. Juli 2015 fort.“

(2) § 17 Absatz 3 TVÜ-Länder gilt nicht.

(3) § 17 Absatz 7 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„(7) 1Für Eingruppierungen ab dem 1. November 2006 
bis zum 31. Dezember 2011 werden die Vergütungsgrup-
pen der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1 a 
zum BAT) gemäß Anlage 4 den Entgeltgruppen des TV-L 
zugeordnet. 2Für Lehrkräfte, die unter den Geltungsbe-
reich des § 44 TV-L und unter § 2 Nr. 3 des Änderungs-
tarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, 
gilt Satz 1 für Eingruppierungen in der Zeit vom 1. Ja-
nuar 2012 bis zum 31. Juli 2015 fort. 3In den Fällen des 
§  16 Absatz  2 a TV-L kann die Eingruppierung auch 
über den 31. Juli 2015 hinaus unter Anwendung der An-
lage 2 in die im unmittelbar vorhergehenden Arbeitsver-
hältnis gemäß § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2, 
§ 8 Absatz 1 und 3, oder durch vergleichbare Regelungen 
erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern das unmittel-
bar vorhergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. Novem-
ber 2006 begründet worden ist und derselben Ausgangs-
vergütungsgruppe zugeordnet war; im vorhergehenden 
Arbeitsverhältnis noch nicht vollzogene Bewährungs-, 
Tätigkeits- oder Zeitaufstiege werden in dem neuen Ar-
beitsverhältnis nicht weitergeführt.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 7 Satz 1:
Für das Land Berlin tritt an die Stelle des Datums „1. 
November 2006“ das Datum „1. September 2008“.“

§ 11
Maßgabe zu § 29 a TVÜ-Länder 

– Überleitung in die Entgeltordnung zum TV-L 
am 1. Januar 2012 –

§ 29 a TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„§ 29 a
Überleitung der Lehrkräfte in die 

Entgeltordnung Lehrkräfte 
(Anlage zum TV EntgO-L) am 1. August 2015

(1) 1Für in den TV-L übergeleitete und für zwischen dem 
1. November 2006 und dem 31. Juli 2015 neu eingestellte 
Lehrkräfte gelten für Eingruppierungen ab dem 1.  Au-
gust 2015 der §  12 TV-L in der Fassung des §  3 TV 
EntgO-L sowie die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 
zum TV EntgO-L). 2Hängt die Eingruppierung nach 
Satz 1 von der Zeit einer Tätigkeit oder Berufsausübung 
ab, wird die vor dem 1.  August 2015 zurückgelegte 
Zeit so berücksichtigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, 
wenn die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV 
EntgO-L) bereits seit dem Beginn des Arbeitsverhältnis-
ses gegolten hätte.

(2) 1In den TV-L übergeleitete und ab dem 1. November 
2006 neu eingestellte Lehrkräfte,

–  deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der 
Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes der 
TdL ist, über den 31. Juli 2015 hinaus fortbesteht, und 

–  die am 1. August 2015 unter den Geltungsbereich des 
§ 44 TV-L fallen,

sind – jedoch unter Beibehaltung der bisherigen Entgelt-
gruppe für die Dauer der unverändert auszuübenden Tä-
tigkeit – zum 1. August 2015 in die Entgeltordnung 
Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) übergeleitet; Ab-
satz 3 bleibt unberührt. 2Soweit an die Tätigkeit in der 
bisherigen Entgeltgruppe in Abweichung von §  16 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 TV-L besondere Stu-
fenregelungen geknüpft waren, gelten diese für die 
Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit fort.

Protokollerklärung zu § 29 a Absatz 2:
1Bisherige Entgeltgruppe ist die Entgeltgruppe, die sich 
aufgrund der Regelungen in 

–  den Lehrer-Richtlinien der TdL, 

–  §  2 Nr.  3 des Änderungstarifvertrages Nr.  1 zum 
BAT-O vom 8.  Mai 1991 i.  V.  m. den Lehrer-Richt-
linien-O der TdL oder 

–  landesspezifi schen Eingruppierungsregelungen

ergibt, die am 31. Juli 2015 auf das Arbeitsverhältnis der 
Lehrkraft anzuwenden sind. 2Die vorläufi ge Zuordnung 
zu der Entgeltgruppe des TV-L nach der Anlage 2 oder 4 
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gilt als Eingruppierung. 3Eine Überprüfung und Neu-
feststellung der Eingruppierungen fi ndet aufgrund der 
Überleitung in die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 
zum TV EntgO-L) nicht statt.

(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz  1 
nach  der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV 
EntgO-L) eine höhere Entgeltgruppe, sind die Lehr-
kräfte auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, die 
sich nach § 12 TV-L in der Fassung des § 3 TV EntgO-L 
ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren Entgelt-
gruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergrup-
pierungen (§ 17 Absatz 4 TV-L in der Fassung des § 7 TV 
EntgO-L). 3War die Lehrkraft in der bisherigen Entgelt-
gruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie abweichend von 
Satz 2 der Stufe 1 der höheren Entgeltgruppe zugeord-
net; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird angerech-
net. 4Satz  1 gilt für den erstmaligen Anspruch auf eine 
Entgeltgruppenzulage entsprechend. 5Satz 1 gilt für den 
Anspruch auf die Angleichungszulage (Anhang 1 zur 
Anlage zum TV EntgO-L) entsprechend.

Protokollerklärung zu § 29 a Absatz 3 Satz 1:
Die Regelung gilt auch im Falle des Wechsels von einem 
Eingruppierungsmerkmal der Entgeltgruppe 9 mit dem 
Zusatz „Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6“ in ein Eingrup-
pierungsmerkmal der Entgeltgruppe 9 ohne Zusatz.

(4) 1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 und/oder nach Ab-
satz 3 Satz 4 kann nur bis zum 31. Juli 2016 gestellt wer-
den (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. August 2015 
zurück; nach dem Inkrafttreten der Entgeltordnung 
Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) eingetretene Än-
derungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Ent-
geltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Ab-
satz  3 Satz  2 und 3 unberücksichtigt. 2Ruht das 
Arbeitsverhältnis am 1. August 2015, beginnt die Frist 
von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; 
der Antrag wirkt auf den 1. August 2015 zurück.

(5) 1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 5 kann nur bis zum 
31. Juli 2017 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt 
auf den 1. August 2016 zurück. 2Ruht das Arbeitsver-
hältnis am 1. August 2016, beginnt die Frist von einem 
Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag 
wirkt auf den 1. August 2016 zurück.“

Abschnitt IV
Schlussvorschriften

§ 12
Inkrafttreten, Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2015 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Nachwirkung mit ei-
ner Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-
halbjahres gekündigt werden, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2018.

Berlin, den 28. März 2015
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Anlage zum TV EntgO-L 
 
 

Entgeltordnung Lehrkräfte 
 
Vorbemerkungen zu allen Abschnitten der Entgeltordnung Lehrkräfte 
1. (1) Für das Verhältnis der Abschnitte zueinander gelten die Regelungen der 

Absätze 2 bis 8. 
(2) Für Lehrkräfte in der Tätigkeit von Lehrkräften mit abgeschlossenem 
Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen Hochschule und mit 
abgeschlossenem Referendariat oder Vorbereitungsdienst gelten nur die 
Abschnitte 1 und 2. 
(3) Für Lehrkräfte in der Tätigkeit von Fachlehrern im Sinne der 
Vorbemerkungen zu Abschnitt 3 gelten nur die Abschnitte 1 und 3. 
(4) Für Lehrkräfte, die herkunftssprachlichen Ergänzungsunterricht erteilen, 
gilt nur Abschnitt 4 Unterabschnitt 1. 
(5) Für pädagogische und heilpädagogische Unterrichtshilfen und 
sonderpädagogische Fachkräfte, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Lehrkräfte sind oder nach landesrechtlichen Vorschriften Lehrkräften 
gleichgestellt sind, gelten nur Abschnitt 1 und Abschnitt 4 Unterabschnitt 2. 
(6) Für Lehrkräfte in Schulkindergärten oder in Vorschulklassen für 
schulpflichtige Kinder gilt nur Abschnitt 4 Unterabschnitt 3. 
(7) Für Lehrkräfte mit einer Ausbildung als Lehrer, als 
Freundschaftspionierleiter oder als Erzieher jeweils nach dem Recht der 
ehemaligen DDR in der Tätigkeit von Lehrkräften mit abgeschlossenem 
Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen Hochschule und mit 
abgeschlossenem Referendariat oder Vorbereitungsdienst gelten nur die 
Abschnitte 1 und 5. 
(8) Für Lehrkräfte mit einer Ausbildung nach dem Recht der ehemaligen DDR, 
die im Arbeitsverhältnis zum Freistaat Sachsen stehen, gilt Abschnitt 6, soweit 
diese dort aufgeführt sind. 

 
2. 1Die Lehrkraft, die Tätigkeiten aus verschiedenen Abschnitten bzw. 

Unterabschnitten nicht nur vorübergehend auszuüben hat, ist nach der 
Tätigkeit eingruppiert, die zeitlich mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für die 
Feststellung, welche Tätigkeit mindestens zur Hälfte anfällt, ist von der für die 
jeweilige Tätigkeit geltenden Pflichtstundenzahl auszugehen. 

 
3. Im Land Berlin gilt die Entgeltordnung Lehrkräfte nicht für Ballettpädagogen 

und Lehrkräfte für Artistik einschließlich der Leitungskräfte für die Bereiche 
Ballett und Artistik an der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für 
Artistik sowie für amerikanische Lehrkräfte an der John-F.-Kennedy-Schule.  
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1. Lehrkräfte, bei denen die fachlichen und pädagogischen 

Voraussetzungen für die Übernahme in das Beamtenverhältnis erfüllt 
sind 

 
Vorbemerkungen 

1. Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte, bei denen die fachlichen und 
pädagogischen Voraussetzungen für die Übernahme in das 
Beamtenverhältnis erfüllt sind.  

 
2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiedenen Schulformen nicht 

nur vorübergehend auszuüben hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, 
die zeitlich mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für die Feststellung, welche 
Tätigkeit mindestens zur Hälfte anfällt, ist von der für die jeweilige 
Schulform geltenden Pflichtstundenzahl auszugehen. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit  
a) in mehreren Schulzweigen oder  
b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen  
auszuüben hat. 

 
(1) 1Die Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 der beim 
Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie eingestuft wäre, 
wenn sie unter Zugrundelegung ihrer fachlichen und pädagogischen 
Voraussetzungen im Beamtenverhältnis stünde. 2Sind in dem beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgesetz Beförderungsämter in einer höheren 
Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt ausgebracht, erfolgt eine 
Höhergruppierung unter denselben Voraussetzungen wie eine Beförderung bei einer 
vergleichbaren beamteten Lehrkraft. 3Es entspricht 

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 9 9*) **) 

A 10 9**) 
A 11 10**) 

A 12, 12a 11**) 
A 13 13 
A 14 14 
A 15 15. 

*) Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6 
**) Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Angleichungszulage gemäß 

Anhang 1 
(2) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen als ihrer Lehramtsbefähigung 
entsprechenden Schulform auszuüben und  
wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrer Lehramtsbefähigung nach Absatz 1 
Satz 3 einer höheren Entgeltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft mit einer dieser 
anderen Schulform entsprechenden Lehramtsbefähigung,  
ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 3 die Lehramtsbefähigung zugrunde zu 
legen, die dieser anderen Schulform entspricht. 
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgesetz für die Laufbahn, die der 
Schulform entspricht, an der die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat, 
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Beförderungsämter in einer höheren Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt 
ausgebracht, 
erfolgt eine Höhergruppierung in die nach Absatz 1 Satz 3 entsprechende 
Entgeltgruppe unter denselben Voraussetzungen wie eine Beförderung bei einer 
vergleichbaren beamteten Lehrkraft an dieser Schulform. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit  
a) in einem anderen als ihrer Lehramtsbefähigung entsprechenden Schulzweig 

oder  
b) in einer anderen als ihrer Lehramtsbefähigung entsprechenden Schul- bzw. 

Klassenstufe  
auszuüben hat. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Lehrkräfte mit der Befähigung  
a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschulen,  
b) für das Lehramt für Sonderpädagogik, 
die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchführen. 
(3) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen als ihrer Lehramtsbefähigung 
entsprechenden Schulform auszuüben und  
wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrer Lehramtsbefähigung nach Absatz 1 
Satz 3 einer niedrigeren Entgeltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft mit einer dieser 
anderen Schulform entsprechenden Lehramtsbefähigung,  
sind für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 3 die erworbene Lehramtsbefähigung und 
eine entsprechende Tätigkeit zugrunde zu legen.  
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgesetz für die Laufbahn, die der 
Lehramtsbefähigung der Lehrkraft entspricht, Beförderungsämter in einer höheren 
Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt ausgebracht,  
erfolgt eine Höhergruppierung unter denselben Voraussetzungen wie eine 
Beförderung bei einer in vergleichbarer Tätigkeit beamteten Lehrkraft an der 
Schulform, an der die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat;  
für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 3 ist das Beförderungsamt für die Laufbahn 
zugrunde zu legen, die der Lehramtsbefähigung der Lehrkraft entspricht. 
 
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit  
a) in einem anderen als ihrer Lehramtsbefähigung entsprechenden Schulzweig 

oder  
b) in einer anderen als ihrer Lehramtsbefähigung entsprechenden Schul- bzw. 

Klassenstufe  
auszuüben hat. 
(4) 1Die Lehrkraft erhält eine Entgeltgruppenzulage, wenn sie - stünde sie im 
Beamtenverhältnis - nach dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht in ihrer 
Besoldungsgruppe Anspruch auf eine Zulage hätte. 2Satz 1 gilt nicht für 
a) Zulagen, die unabhängig davon zustehen können, ob die Beamtin oder der 

Beamte als Lehrkraft tätig ist, sowie 
b) die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der Vorbemerkungen zu den 

Bundesbesoldungsordnungen A und B (Anlage I des 
Bundesbesoldungsgesetzes) in der am 30. Juni 2009 geltenden Fassung oder 
einer vergleichbaren landesrechtlichen Regelung. 

3Soweit die besoldungsrechtliche Zulage als Beförderungsamt gewährt wird, gilt für 
die Gewährung der Entgeltgruppenzulage Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 4Die Höhe 
der Entgeltgruppenzulage entspricht der Höhe der Zulage nach dem beim 
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Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht. 5Die Entgeltgruppenzulage ist nicht 
zusatzversorgungspflichtig, soweit die entsprechende besoldungsrechtliche Zulage 
nicht ruhegehaltfähig ist. 
(5) 1In den Fällen von Absatz 2 Satz 1 und 3 gilt Absatz 4 mit der Maßgabe, dass von 
der Besoldungsgruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit der dieser 
Schulform, diesem Schulzweig bzw. dieser Schul- bzw. Klassenstufe 
entsprechenden Lehramtsbefähigung und entsprechender Tätigkeit eingestuft wäre. 
2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte mit der Befähigung  
a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschulen,  
b) für das Lehramt für Sonderpädagogik, 
die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchführen. 
(6) In den Fällen von Absatz 3 Satz 1 und 3 gilt Absatz 4 mit der Maßgabe, dass von 
der Besoldungsgruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit der erworbenen 
Lehramtsbefähigung und entsprechender Tätigkeit eingestuft wäre.  
 
Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des Begriffs „Schulform“ der Begriff 

„Schulart“ verwendet wird, ist dem Begriff „Schulform“ der Begriff „Schulart“ 
gleichgestellt. 

 
Nr. 2 (1) 1Für Lehrkräfte mit einer Ausbildung als Lehrer, als 

Freundschaftspionierleiter oder als Erzieher mit Lehrbefähigung jeweils nach 
dem Recht der ehemaligen DDR gilt als Beamtenverhältnis, in das die 
Lehrkraft übernommen werden könnte, das Beamtenverhältnis, für das in dem 
Besoldungsgesetz, das beim Arbeitgeber im Zeitpunkt der Eingruppierung gilt, 
ein Eingangsamt ausgebracht ist, dessen Voraussetzungen die Lehrkraft 
erfüllt. 2Eine fehlende tatsächliche Möglichkeit der Übernahme in das 
Beamtenverhältnis im Zeitpunkt der Eingruppierung z. B. aufgrund einer 
zwischenzeitlichen Schließung der Laufbahn ist unschädlich. 
(2) Lehrkräfte mit einer Ausbildung als Lehrer nach dem Recht der ehemaligen 
DDR haben ihre Tätigkeit an einer anderen als ihrer Lehramtsbefähigung 
entsprechenden Schulform z. B. in folgenden Fällen auszuüben: 
a)  Lehrer für untere Klassen an einem Gymnasium, an einer Realschule 

oder an einer Sonderschule/Förderschule; 
b) Diplom-Lehrer für zwei Fächer an einer Grundschule oder an einer 

Sonderschule/Förderschule; 
c) Sonderschullehrer an einer Grundschule, an einer Realschule oder an 

einem Gymnasium, soweit sie nicht sonderpädagogische 
Fördermaßnahmen durchführen. 

 
Nr. 3 Besoldungsrechtliche Ausgleichszulagen gelten auch dann als Zulagen im 

Sinne von Absatz 4 Satz 2 Buchstabe a, wenn ihre Voraussetzungen an einen 
lehrkräftespezifischen Sachverhalt anknüpfen, z. B.  
a) § 13 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zul. geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466), und  

b) § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom 
26. Januar 2012 (GVOBl. S. 153).  
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Nr. 4 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Land Berlin stehen, gelten für die 

Anwendung von Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie von Absatz 5 Satz 1 folgende 
Maßgaben:  
a)  Hat eine Lehrkraft mit einem Studium nach § 7 Absatz 1 Nr. 3 oder 4 

Lehrerbildungsgesetz in der bis zum 19. Februar 2014 geltenden 
Fassung ihre Tätigkeit  
- an einer Grundschule oder  
- an einer anderen Schulform im Grundschulteil  
auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 3 die 
Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, in welche eine Lehrkraft mit 
einem Studium nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 Lehrerbildungsgesetz in der bis 
zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung eingestuft wäre. 

b) Buchstabe a gilt für eine Lehrkraft mit einem Studium nach § 7 Absatz 2 
Satz 1 erste Alternative Lehrerbildungsgesetz in der bis zum 19. 
Februar 2014 geltenden Fassung, die keine sonderpädagogischen 
Fördermaßnahmen durchführt, entsprechend. 

 
Nr. 5 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Freistaat Sachsen stehen, gilt 

Folgendes: 
Für Lehrkräfte mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule und mit abgeschlossenem 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik gilt für die Anwendung 
dieses Abschnittes das dieser Ausbildung entsprechende Amt als in 
Besoldungsgruppe A 13 ausgebracht. 
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2. Lehrkräfte, bei denen die fachlichen und pädagogischen 

Voraussetzungen für die Übernahme in das Beamtenverhältnis nicht 
erfüllt sind, in der Tätigkeit von Lehrkräften mit abgeschlossenem 
Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen Hochschule und mit 
abgeschlossenem Referendariat oder Vorbereitungsdienst 

 
Vorbemerkungen 

1. Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte,  
bei denen die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis nicht erfüllt sind,  
in der Tätigkeit von Lehrkräften mit abgeschlossenem Lehramtsstudium 
an einer wissenschaftlichen Hochschule und mit abgeschlossenem 
Referendariat oder Vorbereitungsdienst. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 
2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiedenen Schulformen nicht 

nur vorübergehend auszuüben hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, 
die zeitlich mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für die Feststellung, welche 
Tätigkeit mindestens zur Hälfte anfällt, ist von der für die jeweilige 
Schulform geltenden Pflichtstundenzahl auszugehen. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit  
a) in mehreren Schulzweigen oder  
b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen  
auszuüben hat. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 
1. (1) 1Die Lehrkraft mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an einer 

wissenschaftlichen Hochschule,  
die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten 
in mindestens zwei Fächern hat,  
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 4 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie eingestuft wäre, wenn 
sie nach Maßgabe von Satz 2 und 3 im Beamtenverhältnis stünde. 2Für die 
Ermittlung dieser Besoldungsgruppe ist das Beamtenverhältnis zugrunde zu 
legen, in das die Lehrkraft übernommen werden könnte, wenn sie nach 
Abschluss ihres Lehramtsstudiums zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf das 
Referendariat oder den Vorbereitungsdienst abgeschlossen hätte. 3Sind in 
dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgesetz Beförderungsämter in 
einer höheren Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt ausgebracht, erfolgt 
eine Höhergruppierung in die nach Satz 4 entsprechende Entgeltgruppe unter 
denselben Voraussetzungen wie eine Beförderung bei einer vergleichbaren 
beamteten Lehrkraft, wobei sich die jeweils geltende beamtenrechtliche 
Beförderungswartezeit um fünf Jahre verlängert. 4Es entspricht 
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der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 

A 12, 12a 11*) **) 
A 13 13*) 
A 14 14*) 
A 15 15*). 

*) Stufe 2 nach 2 Jahren in Stufe 1, Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2 
**) Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Angleichungszulage gemäß 

Anhang 1 
 
(2) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen als ihrem 
Lehramtsstudium entsprechenden Schulform auszuüben und  
wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrem Lehramtsstudium nach 
Absatz 1 Satz 4 einer höheren Entgeltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft 
mit einem dieser anderen Schulform entsprechenden Lehramtsstudium,  
ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 das Lehramtsstudium zugrunde zu 
legen, das dieser anderen Schulform entspricht. 
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgesetz für die Laufbahn, 
die der Schulform entspricht, an der die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat, 
Beförderungsämter in einer höheren Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt 
ausgebracht,  
erfolgt eine Höhergruppierung in die nach Absatz 1 Satz 4 entsprechende 
Entgeltgruppe unter denselben Voraussetzungen wie eine Beförderung bei 
einer vergleichbaren beamteten Lehrkraft an dieser Schulform, wobei sich die 
jeweils geltende beamtenrechtliche Beförderungswartezeit um fünf Jahre 
verlängert. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit  
a) in einem anderen als ihrem Lehramtsstudium entsprechenden 

Schulzweig oder  
b) in einer anderen als ihrem Lehramtsstudium entsprechenden Schul- 

bzw. Klassenstufe  
auszuüben hat. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Lehrkräfte mit einem 
abgeschlossenen Studium  
a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschulen, 
b) für das Lehramt für Sonderpädagogik,  
die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchführen. 
(3) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen als ihrem 
Lehramtsstudium entsprechenden Schulform auszuüben und  
wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrem Lehramtsstudium nach 
Absatz 1 Satz 4 einer niedrigeren Entgeltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft 
mit einem dieser anderen Schulform entsprechenden Lehramtsstudium,  
sind für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 das von ihr abgeschlossene 
Lehramtsstudium und eine entsprechende Tätigkeit zugrunde zu legen.  
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgesetz für die Laufbahn, 
die dem Lehramtsstudium der Lehrkraft entspricht, Beförderungsämter in einer 
höheren Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt ausgebracht,  
erfolgt eine Höhergruppierung unter denselben Voraussetzungen wie eine 
Beförderung bei einer in vergleichbarer Tätigkeit beamteten Lehrkraft an der 
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Schulform, an der die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat, wobei sich die 
jeweils geltende beamtenrechtliche Beförderungswartezeit um fünf Jahre 
verlängert;  
für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 ist das Beförderungsamt für die 
Laufbahn zugrunde zu legen, die dem Lehramtsstudium der Lehrkraft 
entspricht. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit  
a) in einem anderen als ihrem Lehramtsstudium entsprechenden 

Schulzweig oder  
b) in einer anderen als ihrem Lehramtsstudium entsprechenden Schul- bzw. 

Klassenstufe  
auszuüben hat.  
(4) 1Die Lehrkraft im Sinne von Absatz 1 Satz 1 erhält eine 
Entgeltgruppenzulage, wenn sie - stünde sie im Beamtenverhältnis - nach 
dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht in ihrer Besoldungsgruppe 
Anspruch auf eine Zulage hätte. 2Satz 1 gilt nicht für 
a) Zulagen, die unabhängig davon zustehen können, ob die Beamtin oder 

der Beamte als Lehrkraft tätig ist, sowie 
b) die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der Vorbemerkungen zu den 

Bundesbesoldungsordnungen A und B (Anlage I des 
Bundesbesoldungsgesetzes) in der am 30. Juni 2009 geltenden 
Fassung oder einer vergleichbaren landesrechtlichen Regelung. 

3Soweit die besoldungsrechtliche Zulage als Beförderungsamt gewährt wird, 
gilt für die Gewährung der Entgeltgruppenzulage Absatz 1 Satz 3 
entsprechend. 4Die Höhe der Entgeltgruppenzulage entspricht der Höhe der 
Zulage nach dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht. 5Die 
Entgeltgruppenzulage ist nicht zusatzversorgungspflichtig, soweit die 
entsprechende besoldungsrechtliche Zulage nicht ruhegehaltfähig ist. 
(5) 1In den Fällen von Absatz 2 Satz 1 und 3 gilt Absatz 4 mit der Maßgabe, 
dass von der Besoldungsgruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit 
der dieser Schulform, diesem Schulzweig bzw. dieser Schul- bzw. 
Klassenstufe entsprechenden Lehramtsbefähigung und entsprechender 
Tätigkeit eingestuft wäre. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte mit der Befähigung  
a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschulen,  
b) für das Lehramt für Sonderpädagogik, 
die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchführen. 
(6) In den Fällen von Absatz 3 Satz 1 und 3 gilt Absatz 4 mit der Maßgabe, 
dass von der Besoldungsgruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit 
der erworbenen Lehramtsbefähigung und entsprechender Tätigkeit eingestuft 
wäre.  
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 und 13) 
 

2. 1Die Lehrkraft, die  
a) eine wissenschaftliche Hochschulbildung oder  
b) ein Studium an einer Hochschule für Kunst oder Musik oder an einer 

vergleichbaren Einrichtung mit einem Mastergrad oder mit einem 
vergleichbaren Abschluss 

abgeschlossen hat, und 
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die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten 
in mindestens einem Schulfach hat,  
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie im Eingangsamt 
eingestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Beamtenverhältnis 
stünde. 2Für die Ermittlung dieser Besoldungsgruppe ist das 
Beamtenverhältnis zugrunde zu legen, in das eine Lehrkraft übernommen 
werden könnte, wenn sie 
a) aufgrund eines einschlägigen abgeschlossenen Lehramtsstudiums an 

einer wissenschaftlichen Hochschule die Fähigkeit zum Unterrichten in 
mindestens zwei Fächern hätte und 

b) zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf das Referendariat oder den 
Vorbereitungsdienst abgeschlossen hätte; 

das Lehramtsstudium ist nur dann einschlägig, wenn es der auszuübenden 
Tätigkeit entspricht. 3Es entspricht 

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 12, 12a 10**) 

A 13 12. 
**) Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Angleichungszulage gemäß 

Anhang 1 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 und 13) 
 

3. 1Die Lehrkraft, die  
a) eine Hochschulbildung oder 
b) ein Studium an einer Hochschule für Kunst oder Musik oder an einer 

vergleichbaren Einrichtung mit einem Bachelorgrad oder mit einem 
vergleichbaren Abschluss 

abgeschlossen hat, und 
die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten 
in mindestens einem Schulfach hat,  
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie im Eingangsamt 
eingestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 im 
Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht 

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 12, 12a 10  

A 13 11. 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 und 13) 
 

4. 1Die Lehrkraft, die nicht mindestens die Voraussetzungen von Ziffer 3 Satz 1 
erfüllt, 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie im Eingangsamt 
eingestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 im 
Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht 
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der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 12, 12a 9 

A 13 10. 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 5, 12 und 13) 
 

Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hochschulen 

sowie andere Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen anerkannt sind. 

 
Nr. 2 Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen 

Hochschule liegt vor, wenn das Studium lehramtsbezogen ist und mit einer 
ersten Staatsprüfung, mit einer Diplomprüfung oder mit einer Masterprüfung 
beendet worden ist. 

 
Nr. 3  Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des Begriffs „Schulform“ der Begriff 

„Schulart“ verwendet wird, ist dem Begriff „Schulform“ der Begriff „Schulart“ 
gleichgestellt. 

 
Nr. 4  Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossenes 

Lehramtsstudium, wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 
 

Nr. 5  1Ein Lehramtsstudium entspricht der auszuübenden Tätigkeit, wenn es dem 
Lehramt für die Schulform entspricht, in der die Tätigkeit auszuüben ist. 
2Soweit in Schulformen Lehrämter nach Schulzweigen unterschieden werden, 
entspricht ein Lehramtsstudium der auszuübenden Tätigkeit, wenn es dem 
Lehramt für den Schulzweig entspricht, in dem die Tätigkeit auszuüben ist. 
3Soweit in Schulformen Lehrämter nach Schul- bzw. Klassenstufen 
unterschieden werden, entspricht ein Lehramtsstudium der auszuübenden 
Tätigkeit, wenn es dem Lehramt für die Schul- bzw. Klassenstufe entspricht, in 
der die Tätigkeit auszuüben ist. 

 
Nr. 6 Besoldungsrechtliche Ausgleichszulagen gelten auch dann als Zulagen im 

Sinne von Absatz 4 Satz 2 Buchstabe a, wenn ihre Voraussetzungen an einen 
lehrkräftespezifischen Sachverhalt anknüpfen, z. B.  
a) § 13 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zul. geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466), und  

b) § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom 
26. Januar 2012 (GVOBl. S. 153).  

 
Nr. 7  (1) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn 

das Studium mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung oder 
mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht eine 
Promotion oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer 
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Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer 
ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder einer Masterprüfung nach 
den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch vor, wenn der 
Mastergrad an einer Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur 
Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene 
eröffnet; dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang das 
Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach dem 
jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des 
höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene gefordert ist. 
(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, 
dass die Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine 
andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semestern - ohne etwaige 
Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist. 2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr 
als sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben sind. 
 

Nr. 8 (1) Einer Hochschule für Kunst oder Musik vergleichbare Einrichtungen sind 
a) entsprechende Hochschulinstitute, 
b) Hochschulen bzw. Hochschulinstitute für Kirchenmusik, 
c) Konservatorien und Musikakademien, 
d) Kunstakademien, 
soweit sie nicht bereits Hochschulen nach Landesrecht sind. 
(2) Einem Mastergrad vergleichbar ist z. B. die Ablegung der A-Prüfung für 
Kirchenmusik. 
(3) Einem Bachelorgrad vergleichbar ist z. B. die Ablegung der B-Prüfung für 
Kirchenmusik. 
 

Nr. 9 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer 
Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad 
mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer nach § 18 HRG 
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde.  
(2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des 
Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in 
akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 
(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die 
Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits 
mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern - ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist.  
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Nr. 10 Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als  

a) abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung,  
b) mit einem Mastergrad abgeschlossenes Studium an einer Hochschule für 

Kunst oder Musik, 
c) abgeschlossene Hochschulbildung, 
d) mit einem Bachelorgrad abgeschlossenes Studium an einer Hochschule 

für Kunst oder Musik,  
wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 

 
Nr. 11 Eine Lehrkraft, die ein pädagogisches oder erziehungswissenschaftliches 

Studium abgeschlossen hat und  
an einer Förderschule eingesetzt wird oder sonderpädagogische 
Fördermaßnahmen durchzuführen hat, 
gilt als Lehrkraft, die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraussetzungen 
zum Unterrichten in mindestens einem Schulfach hat.  

 
Nr. 12 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Land Berlin stehen, gilt 

Folgendes: 
(1) Für die Anwendung der Ziffer 1 Absatz 2 Satz 1 und 3 gelten folgende 
Maßgaben:  
a) Hat eine Lehrkraft mit einem Studium nach § 7 Absatz 1 Nr. 3 oder 4 

Lehrerbildungsgesetz in der bis zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung 
ihre Tätigkeit  
- an einer Grundschule oder  
- an einer anderen Schulform im Grundschulteil  
auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 die 
Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, in welche eine Lehrkraft mit einem 
Studium nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 Lehrerbildungsgesetz in der bis zum 19. 
Februar 2014 geltenden Fassung eingestuft wäre. 

b) Buchstabe a gilt für eine Lehrkraft mit einem Studium nach § 7 Absatz 2 
Satz 1 erste Alternative Lehrerbildungsgesetz in der bis zum 19. Februar 
2014 geltenden Fassung, die keine sonderpädagogischen 
Fördermaßnahmen durchführt, entsprechend. 

(2) Für die Anwendung der Ziffern 2, 3 und 4 gilt bis zum Außerkrafttreten der 
Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten der 
Laufbahnfachrichtung Bildung vom 18. Dezember 2012 für Lehrkräfte, die ihre 
Tätigkeit an einer Grundschule oder an einer anderen Schule im Grundschulteil 
auszuüben haben, Folgendes:  
Anstelle der Wörter „aufgrund eines einschlägigen Lehramtsstudiums an einer 
wissenschaftlichen Hochschule die Fähigkeit zum Unterrichten in mindestens 
zwei Fächern hätte und“ gelten die Wörter „ein Lehramtsstudium nach § 7 
Absatz 1 Nr. 2 des Lehrerbildungsgesetzes in der bis zum 19. Februar 2014 
geltenden Fassung absolviert hätte und“. 
(3) Lehrkräfte an der Staatlichen Europa-Schule und an der Nelson-Mandela-
Schule, die nicht ausschließlich muttersprachlichen Unterricht erteilen, 
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a)  mit abgeschlossener Ausbildung an einer ausländischen 
wissenschaftlichen Hochschule und mit voller ausländischer 
Lehrbefähigung  
gelten als Lehrkräfte im Sinne der Ziffer 2, soweit sie nicht von Ziffer 1 
erfasst sind, und  

b) mit sonstiger ausländischer Lehrerausbildung (z. B. in 
Lehrerbildungsinstituten) und mit voller ausländischer Lehrbefähigung 
gelten als Lehrkräfte im Sinne der Ziffer 3. 

 
Nr. 13 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Freistaat Sachsen stehen, gilt 

Folgendes: 
Für Lehrkräfte in der Tätigkeit von Lehrkräften mit abgeschlossenem 
Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen Hochschule und mit 
abgeschlossenem Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik gilt 
für die Anwendung dieses Abschnittes das dieser Tätigkeit entsprechende Amt 
als in Besoldungsgruppe A 13 ausgebracht. 
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3. Lehrkräfte, bei denen die fachlichen und pädagogischen 
Voraussetzungen für die Übernahme in das Beamtenverhältnis nicht 
erfüllt sind, in der Tätigkeit von Fachlehrern 

 
Vorbemerkungen 

1. 1Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte, 
bei denen die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis nicht erfüllt sind, 
in der Tätigkeit von  
- Fachlehrern,  
- Fachoberlehrern,  
- Fachschullehrern,  
- Fachschuloberlehrern,  
- Förderlehrern,  
- Lehrern für Fachpraxis,  
- Lehrkräften für gestaltendes Werken und Technik,  
- Lehrkräften für Hauswirtschaft,  
- technischen Lehrern,  
- Lehrern für technische Fächer, 
- Lehrkräften für musisch-technische Fächer, 
- Lehrkräften für textiles Gestalten,  
- Lehrkräften für Werken,  
- Werkstattlehrern oder  
- Werkmeistern sowie 
- vergleichbaren Lehrkräften 
im Sinne des beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrechts bzw. - 
soweit entsprechende Ämter nicht ausgebracht sind - im Sinne der 
beim Arbeitgeber geltenden Regelungen. 2Dieser Abschnitt gilt darüber 
hinaus für die in den Unterabschnitten 4 und 5 ausdrücklich 
aufgeführten Beschäftigten. 
 

2. Soweit in diesem Abschnitt der Begriff „Fachlehrer“ verwendet wird, 
sind auch die weiteren in Nr. 1 aufgeführten Lehrkräfte erfasst. 

  



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 30. September 2015 589

3.1 Lehrkräfte in der Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit 
abgeschlossener Hochschulbildung 

 
Vorbemerkung 

Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte  
in der Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit abgeschlossener 
Hochschulbildung. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
 

1. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener Hochschulbildung, die aufgrund ihres 
Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten in mindestens 
einem Schulfach hat, 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie im Eingangsamt 
eingestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Beamtenverhältnis 
stünde. 2Für die Ermittlung dieser Besoldungsgruppe ist das 
Beamtenverhältnis zugrunde zu legen, in das die Lehrkraft übernommen 
werden könnte, wenn sie über ihre abgeschlossene Hochschulbildung hinaus 
alle weiteren laufbahnrechtlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen 
würde. 3Es entspricht 

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 10 9**) 
A 11 10**).  

**) Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Angleichungszulage gemäß 
Anhang 1 

 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 
2. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener fachspezifischer, mindestens dreijähriger 

Berufsausbildung, 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie im Eingangsamt 
eingestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Beamtenverhältnis 
stünde. 2Für die Ermittlung dieser Besoldungsgruppe ist das der 
auszuübenden Tätigkeit entsprechende Beamtenverhältnis zugrunde zu 
legen, in das eine Lehrkraft übernommen werden könnte, wenn sie über eine 
abgeschlossene Hochschulbildung hinaus alle weiteren laufbahnrechtlich 
vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen würde. 3Es entspricht 

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 10 9*) **) 
A 11 9**). 

*) Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6 
**) Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Angleichungszulage gemäß 

Anhang 1 
 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
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3. 1Die Lehrkraft, die nicht mindestens die Voraussetzungen von Ziffer 2 Satz 1 
erfüllt, 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie im Eingangsamt 
eingestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 im 
Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht 

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 10 8**) 
A 11 9*) **). 

*) Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6 
**) Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Angleichungszulage gemäß 

Anhang 1 
 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 
Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Eine Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit abgeschlossener 

Hochschulbildung liegt vor,  
wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, die beamtete Fachlehrer einer 
Laufbahn bzw. Qualifikationsebene auszuüben haben, für deren Zugang nach 
dem beim Arbeitgeber geltenden Laufbahnrecht zumindest auch eine 
abgeschlossene Hochschulbildung erforderlich ist. 
 

Nr. 2 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer 
Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad 
mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer nach § 18 HRG 
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde.  
(2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des 
Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in 
akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 
(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die 
Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits 
mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern - ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist.  

 
Nr. 3  Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene 

Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 
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3.2 Lehrkräfte in der Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit 
abgeschlossener fachspezifischer, mindestens dreijähriger 
Berufsausbildung und abgeschlossener Aufstiegsfortbildung 

 
Vorbemerkung 

Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte  
in der Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit abgeschlossener 
fachspezifischer, mindestens dreijähriger Berufsausbildung und 
abgeschlossener Aufstiegsfortbildung. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
 

1. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener fachspezifischer, mindestens dreijähriger 
Berufsausbildung und abgeschlossener Aufstiegsfortbildung 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie im Eingangsamt 
eingestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Beamtenverhältnis 
stünde. 2Für die Ermittlung dieser Besoldungsgruppe ist das 
Beamtenverhältnis zugrunde zu legen, in das die Lehrkraft übernommen 
werden könnte, wenn sie über ihre abgeschlossene Ausbildung und 
Aufstiegsfortbildung hinaus alle weiteren laufbahnrechtlich vorgeschriebenen 
Voraussetzungen erfüllen würde. 3Es entspricht 

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 9 9*) **) 

A 10 9**) 
A 11 10**). 

*) Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6 
**) Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Angleichungszulage gemäß 

Anhang 1 
 

2. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener fachspezifischer, mindestens dreijähriger 
Berufsausbildung 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie im Eingangsamt 
eingestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Beamtenverhältnis 
stünde. 2Für die Ermittlung dieser Besoldungsgruppe ist das der 
auszuübenden Tätigkeit entsprechende Beamtenverhältnis zugrunde zu 
legen, in das eine Lehrkraft übernommen werden könnte, wenn sie über eine 
abgeschlossene Ausbildung und Aufstiegsfortbildung hinaus alle weiteren 
laufbahnrechtlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen würde. 3Es 
entspricht 

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 9 8**) 

A 10 9*) **) 
A 11 9**). 

*) Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6 
**) Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Angleichungszulage gemäß 

Anhang 1 
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3. 1Die Lehrkraft, die nicht mindestens die Voraussetzungen von Ziffer 2 Satz 1 
erfüllt, 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie im Eingangsamt 
eingestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 im 
Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht 

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 9 7**) 

A 10 8**) 
A 11 9*) **). 

*) Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6 
**) Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Angleichungszulage gemäß 

Anhang 1 
 

Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Eine Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit abgeschlossener 

fachspezifischer, mindestens dreijähriger Berufsausbildung und 
abgeschlossener Aufstiegsfortbildung liegt vor,  
wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, die beamtete Fachlehrer einer 
Laufbahn bzw. Qualifikationsebene auszuüben haben, für deren Zugang nach 
dem beim Arbeitgeber geltenden Laufbahnrecht zumindest auch eine 
abgeschlossene fachspezifische, mindestens dreijährige Berufsausbildung und 
eine abgeschlossene Aufstiegsfortbildung erforderlich sind. 

 
Nr. 2 Eine abgeschlossene Aufstiegsfortbildung liegt vor, wenn die Lehrkraft eine 

Meisterprüfung oder eine andere nach dem Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 6. März 2009 vergleichbare berufliche 
Aufstiegsfortbildung abgeschlossen hat.  
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3.3 Lehrkräfte in der Tätigkeit von sonstigen beamteten Fachlehrern  
 
Vorbemerkung 

Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte in der Tätigkeit von beamteten 
Fachlehrern, die nicht unter die Unterabschnitte 1 oder 2 fallen. 
 

1Die Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 der beim 
Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie im Eingangsamt 
eingestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Beamtenverhältnis stünde. 
2Für die Ermittlung dieser Besoldungsgruppe ist das Beamtenverhältnis zugrunde zu 
legen, in das die Lehrkraft übernommen werden könnte, wenn sie alle 
laufbahnrechtlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen würde. 3Es entspricht 

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 9 8**) 

A 10 9*) **). 
*) Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6 
**) Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Angleichungszulage gemäß 

Anhang 1 
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3.4 Lehrkräfte in der Tätigkeit von Fachlehrern an allgemeinbildenden 
Schulen, für die in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht 
kein Amt ausgebracht ist 

 
Vorbemerkungen 

1. Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte in der Tätigkeit von Fachlehrern 
an allgemeinbildenden Schulen, soweit für die Tätigkeit der Lehrkraft in 
dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht  
a) das Amt eines Fachlehrers nicht ausgebracht ist oder  
b) das Amt eines Fachlehrers zwar ausgebracht ist, jedoch eine 

tatsächliche Möglichkeit der Übernahme in das 
Beamtenverhältnis im Zeitpunkt der Eingruppierung aufgrund 
einer zwischenzeitlichen Schließung der Laufbahn nicht besteht. 

 
2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiedenen Schulformen nicht 

nur vorübergehend auszuüben hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, 
die zeitlich mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für die Feststellung, welche 
Tätigkeit mindestens zur Hälfte anfällt, ist von der für die jeweilige 
Schulform geltenden Pflichtstundenzahl auszugehen. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit  
a) in mehreren Schulzweigen oder  
b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen  
auszuüben hat. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 9 
1.  Fachlehrer  

mit Lehrbefähigung oder mit Unterrichtserlaubnis für mindestens zwei Fächer. 
 
2. Erzieher, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten mit entsprechender staatlicher 

Prüfung oder staatlicher Anerkennung und anerkannter mindestens einjähriger 
sonderpädagogischer Zusatzausbildung 
als Fachlehrer an Förderschulen/Sonderschulen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 
3.  Lehrkräfte für Textverarbeitung und Kurzschrift 

mit staatlicher Prüfung für Lehrer der Kurzschrift und des Maschineschreibens. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
 

4. Fachlehrer  

mit abgeschlossener Ausbildung als Fachlehrer an Förderschulen für geistig 
Behinderte und Körperbehinderte oder als Fachlehrer im Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

5.  Lehrkräfte für Werken sowie Lehrkräfte für Gestaltendes Werken und Technik 
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mit Lehrbefähigung für Werkarbeit an Grund-, Haupt- und höheren Schulen, 
wenn die Ausbildung den Abschluss einer Realschule und ein mindestens 
viersemestriges Studium an einem staatlichen oder einem staatlich 
anerkannten Ausbildungsinstitut voraussetzt. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 
 

6.  Lehrkräfte für Textverarbeitung und Informationstechnologie sowie Lehrkräfte 
für Textverarbeitung und Kurzschrift. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 
 

7.  Erzieher, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten mit entsprechender staatlicher 
Prüfung oder staatlicher Anerkennung 
als Fachlehrer an Förderschulen/Sonderschulen. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 
Entgeltgruppe 8 

Fachlehrer  
mit Lehrbefähigung oder mit Unterrichtserlaubnis für ein Fach. 

 
Entgeltgruppe 7 

Fachlehrer. 
 
Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des Begriffs „Schulform“ der Begriff 

„Schulart“ verwendet wird, ist dem Begriff „Schulform“ der Begriff „Schulart“ 
gleichgestellt. 

 
Nr. 2 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Land Baden-Württemberg. 
 
Nr. 3  Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Land Berlin. 
 
Nr. 4 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Freistaat Sachsen. 
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3.5 Lehrkräfte in der Tätigkeit von Fachlehrern an berufsbildenden Schulen, 
für die in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht kein Amt 
ausgebracht ist 

 
Vorbemerkungen 

1. (1) Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte in der Tätigkeit von 
Fachlehrern an berufsbildenden Schulen, soweit für die Tätigkeit der 
Lehrkraft in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht  
a) das Amt eines Fachlehrers nicht ausgebracht ist oder 
b) das Amt eines Fachlehrers zwar ausgebracht ist, jedoch eine 

tatsächliche Möglichkeit der Übernahme in das 
Beamtenverhältnis im Zeitpunkt der Eingruppierung aufgrund 
einer zwischenzeitlichen Schließung der Laufbahn nicht besteht. 

(2) Für Lehrkräfte im Sinne von Absatz 1 gelten  
a) auch das Tätigkeitsmerkmal in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 6 und 
b) im Land Berlin auch das Tätigkeitsmerkmal in Entgeltgruppe 9 

Fallgruppe 3  
des Unterabschnitts 4.  
 

2. Lehrkräfte mit abgeschlossener Ausbildung als Lehrkraft für den 
fachpraktischen Unterricht an berufsbildenden Schulen, die im 
Arbeitsverhältnis zum Freistaat Sachsen stehen, sind eingruppiert wie  
Lehrer nach Anhang 2 Abschn. B im berufspraktischen Unterricht mit 
abgeschlossener Ausbildung als Fachlehrer für Fachpraxis und 
abgeschlossener handwerklicher Ausbildung nach mindestens 
sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit dem 1. August 1991 
nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6 zum Anhang 2. 

 
Entgeltgruppe 10 

Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung, 
die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten 
in mindestens einem Schulfach haben,  
in der Tätigkeit von Fachlehrern. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5) 

 
Entgeltgruppe 9 
1. Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulbildung  

die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten 
in mindestens einem Schulfach haben,  
in der Tätigkeit von Fachlehrern. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 4 und 5) 
 

2. Lehrkräfte mit abgeschlossener fachspezifischer Ausbildung und 
Aufstiegsfortbildung in der Tätigkeit von Fachlehrern. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 
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Entgeltgruppe 8 
Lehrkräfte mit abgeschlossener fachspezifischer, mindestens dreijähriger 
Ausbildung in der Tätigkeit von Fachlehrern. 

 
Entgeltgruppe 7 

Lehrkräfte in der Tätigkeit von Fachlehrern. 
 
Protokollerklärungen: 
Nr. 1 (1) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn 

das Studium mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung oder 
mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht eine 
Promotion oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer 
Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer 
ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder einer Masterprüfung nach 
den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch vor, wenn der 
Mastergrad an einer Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur 
Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene 
eröffnet; dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang das 
Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach dem 
jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des 
höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene gefordert ist. 
(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, 
dass die Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine 
andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semestern - ohne etwaige 
Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist. 2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr 
als sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben sind. 
 

Nr. 2 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer 
Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad 
mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer nach § 18 HRG 
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde.  
(2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des 
Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in 
akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 
(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die 
Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits 
mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern - ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist.  
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Nr. 3 Das Tätigkeitsmerkmal erstreckt sich im Land Berlin und im Freistaat 
Thüringen auch auf Lehrkräfte mit einer nach dem Recht der ehemaligen DDR 
abgeschlossenen Hochschulausbildung als Diplom-Pädagoge von mindestens 
zwei Studienjahren 
mit einer Lehrbefähigung bezogen auf das Unterrichtsprofil der 
berufsbildenden Schule, an der sie als Lehrkraft tätig sind, 
die überwiegend mindestens in einem Fach Unterricht erteilen, das dem 
Berufsfeld des Studienfaches entspricht  
(entsprechend dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Oktober 
1994). 

 
Nr. 4 Das Tätigkeitsmerkmal erstreckt sich im Land Berlin und im Land Sachsen-

Anhalt auch auf Lehrkräfte mit einem nach dem Recht der ehemaligen DDR 
erworbenen Abschluss als 
a) Ingenieur-Pädagoge, 
b) Ökonompädagoge, 
c) Agraringenieurpädagoge, 
d)  Musikpädagoge oder 
e)  Medizinpädagoge, 
wenn diese berufstheoretischen Unterricht erteilen. 

 
Nr. 5 Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als  

a) abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung,  
b) abgeschlossene Hochschulbildung, 
wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 
 

Nr. 6 Eine abgeschlossene Aufstiegsfortbildung liegt vor, wenn die Lehrkraft eine 
Meisterprüfung oder eine andere nach dem Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 6. März 2009 vergleichbare berufliche 
Aufstiegsfortbildung abgeschlossen hat.  
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4. Lehrkräfte, die herkunftssprachlichen Ergänzungsunterricht erteilen; 
pädagogische Unterrichtshilfen, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Lehrkräfte sind oder nach landesrechtlichen Vorschriften Lehrkräften 
gleichgestellt sind; Lehrkräfte in Schulkindergärten oder in 
Vorschulklassen für schulpflichtige Kinder 

 
4.1 Lehrkräfte, die herkunftssprachlichen Ergänzungsunterricht erteilen 
 
Vorbemerkung 

Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte, die herkunftssprachlichen 
Ergänzungsunterricht nach landesrechtlichen Vorschriften erteilen. 

 
Entgeltgruppe 10 

Lehrkräfte  
a) mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen 

Hochschule oder  
b) mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 5) 
 

Entgeltgruppe 9 
Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulbildung. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 5) 
 

Entgeltgruppe 8  
Lehrkräfte mit anderweitiger abgeschlossener fachspezifischer, mindestens 
dreijähriger Berufsausbildung. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 
Entgeltgruppe 7 

Lehrkräfte, die nicht mindestens die Voraussetzungen der Entgeltgruppe 8 
erfüllen. 

 
Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hochschulen 

sowie andere Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen anerkannt sind. 

 
Nr. 2 Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen 

Hochschule liegt vor, wenn das Studium lehramtsbezogen ist und mit einer 
ersten Staatsprüfung, mit einer Diplomprüfung oder mit einer Masterprüfung 
beendet worden ist. 

 
Nr. 3 (1) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn 

das Studium mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung oder 
mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht eine 
Promotion oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer 
Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer 
ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder einer Masterprüfung nach 
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den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt auch vor, wenn der 
Mastergrad an einer Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur 
Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene 
eröffnet; dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang das 
Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, solange dies nach dem 
jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des 
höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifikationsebene gefordert ist. 
(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, 
dass die Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine 
andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semestern - ohne etwaige 
Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist. 2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr 
als sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben sind. 
 

Nr. 4 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer 
Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad 
mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer nach § 18 HRG 
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde.  
(2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des 
Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in 
akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 
(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die 
Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits 
mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung 
erfordert, und für den Abschluss eine Mindeststudienzeit von sechs Semestern 
- ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist.  
 
 

Nr. 5 1Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als  
a) abgeschlossenes Lehramtsstudium,  
b) abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung,  
c) abgeschlossene Hochschulbildung, 
wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 2Eine Gleichstellung nach Satz 1 ist 
nicht erforderlich, wenn stattdessen eine volle ausländische Lehrbefähigung 
nachgewiesen wird. 
 

Nr. 6 Eine Lehrkraft, die eine mindestens dreijährige pädagogische Ausbildung 
abgeschlossen hat, 
gilt als Lehrkraft mit anderweitiger abgeschlossener fachspezifischer, 
mindestens dreijähriger Berufsausbildung.  
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4.2 Pädagogische und heilpädagogische Unterrichtshilfen und 
sonderpädagogische Fachkräfte 

 
Vorbemerkung 

Dieser Unterabschnitt gilt für pädagogische und heilpädagogische 
Unterrichtshilfen und sonderpädagogische Fachkräfte,  
die nach landesrechtlichen Vorschriften Lehrkräfte sind oder nach 
landesrechtlichen Vorschriften Lehrkräften gleichgestellt sind. 
 

Entgeltgruppe 10 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit entsprechender staatlicher Anerkennung 
als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichtshilfen oder 
sonderpädagogische Fachkräfte. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 
Entgeltgruppe 9  
1. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung 

als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichtshilfen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 
2. Erzieher, Freundschaftspionierleiter, Heilerziehungspfleger, Hortner, 

Kindergärtner, Ergotherapeuten, Logopäden oder Physiotherapeuten mit 
entsprechender staatlicher Anerkennung und anerkannter mindestens 
einjähriger sonder- oder heilpädagogischer Zusatzausbildung 
als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichtshilfen oder 
sonderpädagogische Fachkräfte. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 
3. Werkmeister mit Meisterprüfung 

als heilpädagogische Unterrichtshilfen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 
4. Erzieher, Freundschaftspionierleiter, Heilerziehungspfleger, Hortner, 

Kindergärtner, Ergotherapeuten, Logopäden oder Physiotherapeuten mit 
entsprechender staatlicher Anerkennung 
als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichtshilfen oder 
sonderpädagogische Fachkräfte. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 
 

5. Beschäftigte mit anerkannter mindestens einjähriger sonderpädagogischer 
Zusatzausbildung  
als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichtshilfen. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 
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6. Beschäftigte  
mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf ohne Meisterprüfung  
in der Tätigkeit eines Werkmeisters 
als heilpädagogische Unterrichtshilfen. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
 

Entgeltgruppe 8 
Beschäftigte  
als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichtshilfen oder 
sonderpädagogische Fachkräfte. 
 

Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Hierunter fallen auch Diplomerzieher und Diplomvorschulerzieher im Sinne der 

Nr. 2 des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 7. Oktober 1994 zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen im Sinne des 
Artikels 37 Absatz 1 des Einigungsvertrages - Hochschulbereich -. 
 

Nr. 2 Soweit sich das Tätigkeitsmerkmal auf sonderpädagogische Fachkräfte 
erstreckt, gilt dies nur im Land Schleswig-Holstein. 

 
Nr. 3 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Freistaat Bayern. 
 
Nr. 4 Soweit sich das Tätigkeitsmerkmal auf sonderpädagogische Fachkräfte 

erstreckt, gilt dies nur im Freistaat Bayern und im Land Schleswig-Holstein. 
 
Nr. 5 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Freistaat Bayern und im Land Berlin. 
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4.3 Lehrkräfte in Schulkindergärten oder in Vorschulklassen für 
schulpflichtige Kinder 

 
Entgeltgruppe 10  

Leiter eines Schulkindergartens oder einer Vorschulklasse  
einer Sonderschule oder einer vergleichbaren Schulform 
a) mit einem Abschluss als Sozialarbeiter/Sozialpädagoge mit staatlicher 

Anerkennung oder  
b) mit einem Abschluss als Kindheitspädagoge mit staatlicher 

Anerkennung oder 
c) mit anderweitiger abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung mit 

staatlicher Anerkennung. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4) 
 

Entgeltgruppe 9  
1. Leiter eines Schulkindergartens oder einer Vorschulklasse 

a) mit einem Abschluss als Sozialarbeiter/Sozialpädagoge mit staatlicher 
Anerkennung oder 

b) mit einem Abschluss als Kindheitspädagoge mit staatlicher 
Anerkennung oder  

c) mit anderweitiger abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung mit 
staatlicher Anerkennung. 

(Hierzu Protokollerklärung Nrn. 1, 2, 3 und 4) 
 

2. Leiter eines Schulkindergartens oder einer Vorschulklasse  
mit einem Abschluss als Erzieher, Freundschaftspionierleiter, 
Heilerziehungspfleger, Hortner, Kindergärtner, Ergotherapeut, Logopäde oder 
Physiotherapeut mit entsprechender staatlicher Anerkennung und  
mindestens einjähriger sonderpädagogischer Zusatzausbildung. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 
3. Erzieher, Freundschaftspionierleiter, Heilerziehungspfleger, Hortner, 

Kindergärtner, Ergotherapeuten, Logopäden oder Physiotherapeuten mit 
entsprechender staatlicher Anerkennung 
in einem Schulkindergarten oder in einer Vorschulklasse. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine 
Stufen 5 und 6) 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
 

Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Hierunter fallen auch Diplomerzieher und Diplomvorschulerzieher im Sinne der 

Nr. 2 des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 7. Oktober 1994 zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen im Sinne des 
Artikels 37 Absatz 1 des Einigungsvertrages - Hochschulbereich -. 
 

Nr. 2 Als Lehrkräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gelten in Nordrhein-
Westfalen auch sozialpädagogische Mitarbeiter in der Schuleingangsphase an 
Grundschulen. 
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Nr. 3 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer 

Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad 
mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer nach § 18 HRG 
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde.  
(2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des 
Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in 
akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 
(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt voraus, dass die 
Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits 
mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern - ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist.  
(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene 
Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 
 

Nr. 4 Eine abgeschlossene einschlägige Hochschulbildung liegt z. B. vor bei einem 
Abschluss des Bachelor-Studiengangs „Frühkindliche und Elementarbildung“ 
an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 
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5. Regelungen für Lehrkräfte mit einer Ausbildung als Lehrer, als 
Freundschaftspionierleiter oder als Erzieher jeweils nach dem Recht der 
ehemaligen DDR, bei denen die fachlichen und pädagogischen 
Voraussetzungen für die Übernahme in das Beamtenverhältnis nicht 
erfüllt sind 

 
Vorbemerkungen 

1. Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte mit einer Ausbildung  
a) als Lehrer nach dem Recht der ehemaligen DDR bzw. 
b) als Freundschaftspionierleiter bzw.  
c) als Erzieher nach dem Recht der ehemaligen DDR, 
bei denen die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis nicht erfüllt sind, 
in der Tätigkeit von Lehrkräften mit abgeschlossenem Lehramtsstudium 
an einer wissenschaftlichen Hochschule und mit abgeschlossenem 
Referendariat oder Vorbereitungsdienst. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
 

2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiedenen Schulformen nicht 
nur vorübergehend auszuüben hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, 
die zeitlich mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für die Feststellung, welche 
Tätigkeit mindestens zur Hälfte anfällt, ist von der für die jeweilige 
Schulform geltenden Pflichtstundenzahl auszugehen. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit  
a) in mehreren Schulzweigen oder  
b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen  
auszuüben hat. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 
1. (1) 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener Lehrerausbildung nach dem Recht der 

ehemaligen DDR 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 4 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie eingestuft wäre, wenn 
sie nach Maßgabe von Satz 2 und 3 im Beamtenverhältnis stünde. 2Für die 
Ermittlung dieser Besoldungsgruppe ist das Beamtenverhältnis zugrunde zu 
legen, in das die Lehrkraft übernommen werden könnte, wenn sie eine 
Bewährungsfeststellung nach der beim Arbeitgeber auf der Grundlage der 
Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 2 Buchst. b und c des 
Einigungsvertrages getroffenen Regelung hätte. 3Sind in dem beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgesetz Beförderungsämter für Lehrkräfte mit 
Bewährungsfeststellung in einer höheren Besoldungsgruppe als dem 
Eingangsamt ausgebracht, erfolgt eine Höhergruppierung in die nach Satz 4 
entsprechende Entgeltgruppe unter denselben Voraussetzungen wie eine 
Beförderung bei einer vergleichbaren beamteten Lehrkraft. 4Es entspricht 
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der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe 
A 11 10**) 

A 12, 12a 11**) 
A 13 13 
A 14 14 
A 15 15. 

**) Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche Angleichungszulage gemäß 
Anhang 1 

 
(2) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen als ihrer 
Lehrerausbildung nach dem Recht der ehemaligen DDR entsprechenden 
Schulform auszuüben und  
wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrer Lehrerausbildung nach 
Absatz 1 Satz 4 einer höheren Entgeltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft 
mit einer dieser anderen Schulform entsprechenden Lehrerausbildung,  
ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 die Lehrerausbildung zugrunde zu 
legen, die dieser anderen Schulform entspricht. 
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgesetz für die Laufbahn, 
die der Schulform entspricht, an der die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat, 
Beförderungsämter für Lehrkräfte mit Bewährungsfeststellung in einer höheren 
Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt ausgebracht,  
erfolgt eine Höhergruppierung in die nach Absatz 1 Satz 4 entsprechende 
Entgeltgruppe unter denselben Voraussetzungen wie eine Beförderung bei 
einer vergleichbaren beamteten Lehrkraft an dieser Schulform. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit  
a) in einem anderen als ihrer Lehrerausbildung entsprechenden 

Schulzweig oder  
b) in einer anderen als ihrer Lehrerausbildung entsprechenden Schul- 

bzw. Klassenstufe  
auszuüben hat.  
4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Lehrkräfte mit einer Lehrerausbildung für 
Förderschulen/Sonderschulen, die sonderpädagogische Fördermaßnahmen 
durchführen. 
(3) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen als ihrer 
Lehrerausbildung nach dem Recht der ehemaligen DDR entsprechenden 
Schulform auszuüben und  
wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrer Lehrerausbildung nach 
Absatz 1 Satz 4 einer niedrigeren Entgeltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft 
mit einer dieser anderen Schulform entsprechenden Lehrerausbildung,  
sind für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 die von ihr abgeschlossene 
Lehrerausbildung und eine entsprechende Tätigkeit zugrunde zu legen.  
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgesetz für die Laufbahn, 
die der Lehramtsbefähigung der Lehrkraft entspricht, Beförderungsämter in 
einer höheren Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt ausgebracht,  
erfolgt eine Höhergruppierung unter denselben Voraussetzungen wie eine 
Beförderung bei einer in vergleichbarer Tätigkeit beamteten Lehrkraft an der 
Schulform, an der die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat;  
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für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 ist das Beförderungsamt für die 
Laufbahn zugrunde zu legen, die der Lehramtsbefähigung der Lehrkraft 
entspricht. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit  
a) in einem anderen als ihrer Lehrerausbildung entsprechenden Schulzweig 

oder  
b) in einer anderen als ihrer Lehrerausbildung entsprechenden Schul- bzw. 

Klassenstufe  
auszuüben hat.  
(4) 1Die Lehrkraft im Sinne von Absatz 1 Satz 1 erhält eine 
Entgeltgruppenzulage, wenn sie - stünde sie im Beamtenverhältnis - nach 
dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht in ihrer Besoldungsgruppe 
Anspruch auf eine Zulage hätte. 2Satz 1 gilt nicht für 
a) Zulagen, die unabhängig davon zustehen können, ob die Beamtin oder 

der Beamte als Lehrkraft tätig ist, sowie 
b) die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der Vorbemerkungen zu den 

Bundesbesoldungsordnungen A und B (Anlage I des 
Bundesbesoldungsgesetzes) in der am 30. Juni 2009 geltenden 
Fassung oder einer vergleichbaren landesrechtlichen Regelung. 

3Soweit die besoldungsrechtliche Zulage als Beförderungsamt gewährt wird, 
gilt für die Gewährung der Entgeltgruppenzulage Absatz 1 Satz 3 
entsprechend. 4Die Höhe der Entgeltgruppenzulage entspricht der Höhe der 
Zulage nach dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht. 5Die 
Entgeltgruppenzulage ist nicht zusatzversorgungspflichtig, soweit die 
entsprechende besoldungsrechtliche Zulage nicht ruhegehaltfähig ist. 
(5) 1In den Fällen von Absatz 2 Satz 1 und 3 gilt Absatz 4 mit der Maßgabe, 
dass von der Besoldungsgruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit 
der dieser Schulform, diesem Schulzweig bzw. dieser Schul- bzw. 
Klassenstufe entsprechenden Lehramtsbefähigung und entsprechender 
Tätigkeit eingestuft wäre. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte mit einer 
Lehrerausbildung für Förderschulen/Sonderschulen, die sonderpädagogische 
Fördermaßnahmen durchführen. 
(6) In den Fällen von Absatz 3 Satz 1 und 3 gilt Absatz 4 mit der Maßgabe, 
dass von der Besoldungsgruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit 
der erworbenen Lehramtsbefähigung und entsprechender Tätigkeit eingestuft 
wäre.  
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 4, 5, 6, 7 und 8) 

 
2. (1) Soweit Freundschaftspionierleiter bzw. Erzieher in dem beim Arbeitgeber 

geltenden Besoldungsrecht bestimmten Lehrkräften mit einer Ausbildung als 
Lehrer nach dem Recht der ehemaligen DDR gleichgestellt sind, gelten 
entsprechende Lehrkräfte als Lehrkräfte im Sinne der Ziffer 1. 
(2) Freundschaftspionierleiter und Erzieher, die nicht unter Absatz 1 fallen, sind 
a) mit mindestens einer Lehrbefähigung in Entgeltgruppe 10 und 
b) ohne Lehrbefähigung in Entgeltgruppe 9  
eingruppiert. 
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Protokollerklärungen: 
Nr. 1 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hochschulen 

sowie andere Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen anerkannt sind. 

 
Nr. 2 Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen 

Hochschule liegt vor, wenn das Studium lehramtsbezogen ist und mit einer 
ersten Staatsprüfung, mit einer Diplomprüfung oder mit einer Masterprüfung 
beendet worden ist. 

 
Nr. 3 Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des Begriffs „Schulform“ der Begriff 

„Schulart“ verwendet wird, ist dem Begriff „Schulform“ der Begriff „Schulart“ 
gleichgestellt. 
 

Nr. 4 1Als Beamtenverhältnis, in das die Lehrkraft übernommen werden könnte, gilt 
das Beamtenverhältnis, für das in dem Besoldungsgesetz, das beim 
Arbeitgeber im Zeitpunkt der Eingruppierung gilt, ein Eingangsamt ausgebracht 
ist, dessen Voraussetzungen die Lehrkraft erfüllen würde, wenn sie die 
Bewährungsfeststellung hätte. 2Eine fehlende tatsächliche Möglichkeit der 
Übernahme in das Beamtenverhältnis im Zeitpunkt der Eingruppierung z. B. 
aufgrund einer zwischenzeitlichen Schließung der Laufbahn ist unschädlich. 

 
Nr. 5 1Eine Lehrerausbildung entspricht der auszuübenden Tätigkeit, wenn sie dem 

Lehramt für die Schulform entspricht, in der die Tätigkeit auszuüben ist. 
2Soweit in Schulformen Lehrämter nach Schulzweigen unterschieden werden, 
entspricht eine Lehrerausbildung der auszuübenden Tätigkeit, wenn sie dem 
Lehramt für den Schulzweig entspricht, in dem die Tätigkeit auszuüben ist. 
3Soweit in Schulformen Lehrämter nach Schul- bzw. Klassenstufen 
unterschieden werden, entspricht eine Lehrerausbildung der auszuübenden 
Tätigkeit, wenn sie dem Lehramt für die Schul- bzw. Klassenstufe entspricht, 
in der die Tätigkeit auszuüben ist. 

 
Nr. 6 Für die Bewährungsfeststellung auf der Grundlage der Anlage I Kapitel XIX 

Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 2 Buchst. b und c des Einigungsvertrages sind 
folgende Regelungen maßgebend: 
- Artikel II des Dritten Gesetzes über die Vereinheitlichung des Berliner 

Landesrechts vom 19. Dezember 1991 (GVBl. S. 294), 
- im Land Brandenburg die Verordnung über die Bewährungsanforderungen 

für die Einstellung von Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet in ein 
Beamtenverhältnis (Bewährungsanforderungsverordnung) vom 20. August 
1991 (GVBl. [Nr. 24] S. 378), 

- die Bewährungsanforderungsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 
19. November 1991 (GVOBl. M-V S. 444), zul. geändert durch 
Änderungsverordnung vom 5. September 1993 (GVOBl. M-V S. 846), 

- Verordnung über die Laufbahnen der Beamten im Land Sachsen-Anhalt 
(Laufbahnverordnung - LVO LSA) vom 15. August 1994 (GVBl. LSA S. 920) 
und 
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- die Thüringer Bewährungsanforderungsverordnung vom 2. Februar 1993 
(GVBl. S. 173). 

 
Nr. 7 Besoldungsrechtliche Ausgleichszulagen gelten auch dann als Zulagen im 

Sinne von Absatz 4 Satz 2 Buchstabe a, wenn ihre Voraussetzungen an einen 
lehrkräftespezifischen Sachverhalt anknüpfen, z. B. § 13 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 
Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 
2002 (BGBl. I S. 3020), zul. geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 12. Juli 
2006 (BGBl. I S. 1466).  

 
Nr. 8 Im Land Berlin gilt für die Anwendung von Ziffer 1 Absatz 2 Satz 1 und 3 

zusätzlich Folgendes:  
a) 1Hat eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerkennung, bei der die 

Anforderungen für die Befähigungszuerkennung gemäß § 19 Absatz 6 
der Verordnung über die Laufbahnen der Beamten des Schul- und 
Schulaufsichtsdienstes (Schullaufbahnverordnung - SchulLVO) vom 3. 
Juli 1980 in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung erfüllt 
sind, ihre Tätigkeit 
- an einer Grundschule oder  
- an einer anderen Schulform im Grundschulteil  
auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 die 
Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, in welche eine Lehrkraft mit 
einem Studium nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 Lehrerbildungsgesetz in der bis 
zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung eingestuft wäre. 2Satz 1 gilt 
entsprechend für eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerkennung, bei der 
die Anforderungen für die Befähigungszuerkennung für die Laufbahn 
des Studienrats (§ 10 SchulLVO) gemäß § 18a i. V. m. § 19 Absatz 7 
SchulLVO vom 3. Juli 1980 in der bis zum 31. Dezember 2012 
geltenden Fassung erfüllt sind. 

b) 1Buchstabe a gilt entsprechend für eine Lehrkraft ohne 
Befähigungszuerkennung, bei der die Anforderungen für die 
Befähigungszuerkennung gemäß § 19 Absatz  5 SchulLVO vom 3. Juli 
1980 in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung erfüllt sind, 
die keine sonderpädagogischen Fördermaßnahmen durchführt. 2Satz 1 
gilt entsprechend für eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerkennung, bei 
der die Anforderungen für die Befähigungszuerkennung für die 
Laufbahn des Lehrers an Sonderschulen (§ 8 SchulLVO) gemäß § 18a 
i. V. m. § 19 Absatz 7 oder nach § 19 Absatz 8 SchulLVO vom 3. Juli 
1980 in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung erfüllt sind. 

c) Hat eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerkennung, bei der die 
Anforderungen für eine Befähigungszuerkennung gemäß § 18c oder 
§ 18d SchulLVO vom 3. Juli 1980 in der bis zum 31. Dezember 2012 
geltenden Fassung erfüllt sind, ihre Tätigkeit  
- an einer Grundschule oder  
- an einer anderen Schulform im Grundschulteil  
in den Klassen 1 bis 4 auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 
Satz 4 die Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, die ihrer 
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Lehrerausbildung entspricht, auch wenn sie keine 
sonderpädagogischen Fördermaßnahmen durchführt. 

d) Hat eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerkennung, bei der die 
Anforderungen für eine Befähigungszuerkennung gemäß § 18e 
SchulLVO vom 3. Juli 1980 in der bis zum 31. Dezember 2012 
geltenden Fassung erfüllt sind, ihre Tätigkeit  
- an einer Grundschule oder  
- an einer anderen Schulform im Grundschulteil  
auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 die 
Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, in welche eine Lehrkraft mit der 
Befähigungszuerkennung gemäß § 19 Absatz 4 SchulLVO vom 3. Juli 
1980 in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung eingestuft 
wäre.  
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6. Regelungen für Lehrkräfte mit einer Ausbildung nach dem Recht der 
ehemaligen DDR, die im Arbeitsverhältnis zum Freistaat Sachsen stehen 

 
Für folgende Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Freistaat Sachsen stehen, 
richtet sich die Eingruppierung nach dem Anhang 2 zu diesem Tarifvertrag: 
a) Lehrkräfte mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Lehrer nach dem Recht 

der ehemaligen DDR,  
b) Lehrkräfte mit einer abgeschlossenen Ausbildung als 

Freundschaftspionierleiter oder Erzieher jeweils mit einer 
Ergänzungsausbildung (Lehrbefähigung) in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und in einem Wahlfach für die Klassen 1 bis 4 und 

c)  Lehrkräfte im Unterricht an berufsbildenden Schulen mit einer 
abgeschlossenen Ausbildung nach dem Recht der ehemaligen DDR, soweit 
diese Ausbildung von den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage zu diesem 
Abschnitt erfasst wird. 
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Anhang 1 

Angleichungszulage 
 

1Die Angleichungszulage im Sinne der Entgeltordnung Lehrkräfte wird ab 1. August 
2016 gewährt. 2Sie beträgt 30 Euro, höchstens jedoch den Betrag, der als 
Höhergruppierungsgewinn bei entsprechender Anwendung des § 29a Absatz 3 Satz 
2 und 3 TVÜ-Länder in der Fassung des § 11 TV EntgO-L zustehen würde. 3Für 
Lehrkräfte, die in der Entgeltgruppe 9 eingruppiert sind und für die eine besondere 
Stufenlaufzeit gilt, wird stattdessen eine Angleichungszulage wie folgt gewährt: 
 

derzeitige Stufenzuordnung 
bei verlängerter Stufenlaufzeit  

 (fiktive) 
Stufenzuordnung 
bei vollständiger 
Angleichung  

Zulage 

Stufe 1 im 1. Jahr  Stufe 1 keine 

Stufe 2 

im 1. Jahr  Stufe 2 keine im 2. Jahr  
im 3. Jahr  

Stufe 3 30 Euro im 4. Jahr  
im 5. Jahr  

Stufe 3 

im 1. Jahr  
Stufe 3 keine im 2. Jahr  

im 3. Jahr  
im 4. Jahr  

Stufe 4 30 Euro 

im 5. Jahr  
im 6. Jahr  
im 7. Jahr  
im 8. Jahr  
im 9. Jahr  

Stufe 4 

im 1. Jahr  

Stufe 4 keine 
im 2. Jahr  
im 3. Jahr  
im 4. Jahr  
ab dem  
5. Jahr  Stufe 5 30 Euro 

 
Anhang 2 

Zu Abschnitt 6 der Entgeltordnung Lehrkräfte 

 
 
Die Regelungen im Anhang 2 gelten ausschließlich für Lehrkräfte, die im 
Arbeitsverhältnis zum Freistaat Sachsen stehen. Sie werden deshalb nicht 
abgedruckt. 
 
 

– MBl. NRW. 2015 S. 572
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1,41  v. H. des zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelts. 
2Neben dem Umlage-Beitrag nach Satz  1 wird von 
diesen Beschäftigten ein zusätzlicher Arbeitnehmer-
beitrag zur Umlage erhoben in Höhe von

 –  0,2 v. H. des zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelts 
ab 1. Juli 2015,

 –  0,3 v. H. des zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelts 
ab 1. Juli 2016 und 

 –  0,4 v. H. des zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelts 
ab 1. Juli 2017.   

  3Der zusätzliche Arbeitnehmerbeitrag zur Umlage 
nach Satz 2 dient der Finanzierung von Mehrkosten 
aufgrund der Veränderung der biometrischen Risiken 
(Richttafeln Heubeck 1998, derzeit VBL 2010 G); er 
wird zunächst in einem Sondervermögen des Abrech-
nungsverbandes West der VBL angespart. 

  4Die Arbeitgeber im Abrechnungsverband West der 
VBL tragen entsprechend dem periodischen Bedarf 
im Umlageverfahren eine Umlage von 6,45 v. H. bis 
zu 6,85 v. H. der zusatzversorgungspfl ichtigen Ent-
gelte. 

  5Für die Finanzierung der sich aufgrund der verän-
derten biometrischen Risikoverhältnisse im Abrech-
nungsverband West der VBL ergebenden Mehrkosten 
gilt folgendes Verfahren:

 a)  Die Mehrkosten aufgrund der veränderten biome-
trischen Risikoverhältnisse im Sinne von Satz  3 
werden für den jeweiligen Deckungsabschnitt 
pauschal ermittelt, indem auf die sich für die ein-
zelnen Kalenderjahre des Deckungsabschnitts er-
gebenden Rentenausgaben der sich aus der Anlage 
zum Ergänzungstarifvertrag zum ATV vom 28. 
März 2015 jeweils ergebende Vomhundertsatz an-
gewandt wird. 

 b)  Die Hälfte der sich nach Buchstabe a ergebenden 
Mehrkosten in dem jeweiligen Deckungsabschnitt 
wird durch eine Entnahme aus dem Sondervermö-
gen nach Satz  3 fi nanziert; die aus dem Sonder-
vermögen hierzu entnommenen Mittel sind dem 
jeweiligen Arbeitgeber bzw. seiner Arbeitgeber-
gruppe in dem Verhältnis zuzurechnen, in dem das 
Sondervermögen von deren Beschäftigten aufge-
baut wurde.  

 c)  Die andere Hälfte der sich nach Buchstabe a erge-
benden Mehrkosten, höchstens jedoch 0,4 v. H. der 
zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelte, wird von 
den Arbeitgebern im Rahmen der Festsetzung 
des  Finanzierungsaufwandes für den jeweiligen 
Deckungsabschnitt getragen.

 d)  Die Anwendung der Buchstaben a bis c im jeweili-
gen Deckungsabschnitt setzt einen Umlagesatz in 
diesem Deckungsabschnitt von mindestens 7,86 
v. H. voraus. 

  Protokollnotizen zu Absatz 1:

  1.  Eine Entnahme aus dem Sondervermögen er-
folgt erst ab 2023.

  2.  Über die Frage der Finanzierung der durch die 
neuen Startgutschriften entstehenden Mehrkos-
ten werden die Tarifvertragsparteien entschei-
den, wenn das derzeitige von den Arbeitgebern 
zu tragende Finanzierungsvolumen (Umlage-/
Sanierungsgeldsätze) bei der VBL (Abrech-
nungsverband West) nicht ausreichen sollte.“

2. § 37 a Absatz 1 ATV gilt in folgender Fassung:

  „(1) 1Bei Pfl ichtversicherten, für die der Umlagesatz 
des Abrechnungsverbandes Ost der VBL maßgebend 
ist, beträgt der Arbeitnehmerbeitrag zur Pfl ichtversi-
cherung 2,0 v. H. des zusatzversorgungspfl ichtigen 
Entgelts. 2Dieser Arbeitnehmerbeitrag zur Kapital-
deckung erhöht sich wie folgt:

 –  ab 1. Juli 2015 auf 2,75 v. H. des zusatzversor-
gungspfl ichtigen Entgelts,

 –  ab 1. Juli 2016 auf 3,5 v. H. des zusatzversorgungs-
pfl ichtigen Entgelts und 

203308

Ergänzungstarifvertrag 
zum Tarifvertrag

über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

(Ergänzungstarifvertrag zum ATV)
vom 28. März 2015

Bek. d. Finanzministeriums – B 6119 – 1.2 – IV 
v. 24. 8. 2015 

Den nachstehenden Tarifvertrag gebe ich bekannt:

Ergänzungstarifvertrag 
zum Tarifvertrag

über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

(Ergänzungstarifvertrag zum ATV)
vom 28. März 2015

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits

und

…….*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
_______________
*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
 a)
 ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
 – Bundesvorstand -,
 diese zugleich handelnd für
 – Gewerkschaft der Polizei,
 – Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
 – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
 und 
 b) mit dbb beamtenbund und tarifunion.

Präambel
1Die Veränderungen zentraler Rahmenbedingungen (Le-
benserwartung, Niedrigzinsphase) des 2001 im ATV ver-
einbarten Betriebsrentenmodells machen Anpassungen im 
Recht der Zusatzversorgung erforderlich. 2Diese Anpas-
sungen können auf der Leistungsseite und/oder der Finan-
zierungsseite des Punktemodells erfolgen. 3Mit den nach-
stehend vereinbarten Maßgaben zum ATV werden 
Anpassungen allein auf der Finanzierungsseite vorgenom-
men, die Leistungsseite der Zusatzversorgung bleibt un-
verändert. 4Damit bekennen sich die Tarifvertragsparteien 
zu ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Zusatzver-
sorgung des öffentlichen Dienstes auf hohem Niveau. 

§ 1
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für die Arbeitnehmerinnen/Ar-
beitnehmer und Auszubildenden (Beschäftigte), die in ei-
nem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zu einem Ar-
beitgeber stehen, der Mitglied der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedsverbandes der 
TdL ist, und die bei der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder (VBL) oder bei der Zusatzversorgungs-
kasse des Saarlandes (ZVK-Saar) pfl ichtversichert sind. 

§ 2 
Maßgaben zum ATV 

Es gelten die folgenden Maßgaben zum ATV:  

Nr. 1
Maßgaben zur Finanzierungsseite für die VBL

1.  §  37 Absatz  1 ATV einschließlich der Protokollnotiz 
hierzu gilt in folgender Fassung:

  „(1) 1Zu § 16 Abs. 1: Bei Pfl ichtversicherten, für die 
der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes West der 
VBL maßgebend ist, beträgt der Umlage-Beitrag 
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erworbenen Anwartschaften und die Startgutschrif-
ten erfolgen wird.“

4.  Entsprechend Ziffer 1 wird dem §  33 ATV folgende 
Protokollnotiz angefügt:

 „Protokollnotiz zu Absatz 7: 
  Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass we-

gen der unverändert hohen Mindestverzinsung zu-
mindest mittelfristig weiterhin keine Ausschüttung 
von Bonuspunkten für die seit 2001 im Punktemodell 
erworbenen Anwartschaften und die Startgutschrif-
ten erfolgen wird.“

5.  Entsprechend Ziffer 1 wird dem § 37 a Absatz 1 ATV 
in der Fassung von § 2 Nummer 1 Ziffer 2 dieses Ta-
rifvertrages folgende Protokollnotiz angefügt:

 „Protokollnotiz zu Absatz 1: 
  Solange wegen der aktuellen Niedrigzinsphase tat-

sächlich ein Beitrag von über 8,0 v. H. des zusatzver-
sorgungspfl ichtigen Entgelts zur Finanzierung der 
Leistungen des Punktemodells im Rahmen der Kapit-
aldeckung erforderlich ist, wirkt sich der zusätzliche 
Arbeitnehmerbeitrag nach Absatz 1 Satz 2 nicht auf 
den sofort unverfallbaren Teil der Anwartschaften 
aus.“

Nr. 4
Weitere Maßgaben zum ATV

1.  § 40 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 

  „Dieser Tarifvertrag kann jederzeit schriftlich mit ei-
ner Frist von drei Monaten zum Monatsende gekün-
digt werden, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2024.“

2.  § 40 Absatz 4 gilt in folgender Fassung: 

  „Soweit vorstehend bzw. im Ergänzungstarifvertrag 
zum ATV vom 28. März 2015 keine Regelung getrof-
fen ist, fi ndet der als Anlage 5 beigefügte Altersvor-
sorgeplan 2001 vom 13. November 2001 mit seinen 
Anlagen Anwendung.“

§ 3
Umsetzung in den Satzungen von VBL und ZVK-Saar

(1)  1Die Einzelheiten einer entsprechenden Umsetzung 
der Regelungen zu § 2 Nummern 1 und 3 in der Sat-
zung der VBL regelt die VBL eigenständig. 2Hierbei 
ist sicherzustellen, dass der Finanzierungsaufwand 
der übrigen Beteiligten nicht berührt wird. 

(2)  Die Tarifvertragsparteien wirken auf ihre Vertreter 
in den Gremien der ZVK-Saar hin, umgehend eine 
dem § 2 Nummern 2 und 3 entsprechende Regelung in 
der Satzung der ZVK-Saar umzusetzen. 

§ 4
Regelmäßige Überprüfung

Die Tarifvertragsparteien werden die Angemessenheit 
der vereinbarten paritätischen Finanzierungsregelungen 
im Hinblick auf die dieser Vereinbarung zugrunde lie-
genden Rahmenbedingungen (Lebenserwartung und 
Niedrigzinsphase [Auswertungen von AONHewitt im 
Schreiben vom 7. Januar 2015]) regelmäßig überprüfen. 

Insbesondere werden die Tarifvertragsparteien rechtzeitig 
eine Fortschreibung der Tabelle aus der Anlage zu diesem 
Tarifvertrag über das Jahr 2054 hinaus vereinbaren. 

§ 5
Inkrafttreten

(1)  1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juli 2015 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 Nummer 2 frühes-
tens zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem in der ZVK-
Saar eine Umsetzung entsprechend §  3 Absatz  2 in 
Kraft tritt. 

(2)  Dieser Tarifvertrag kann jederzeit schriftlich mit ei-
ner Frist von drei Monaten zum Monatsende gekün-
digt werden, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2024.

Berlin, den 28. März 2015

 –  ab 1. Juli 2017 auf 4,25 v. H. des zusatzversor-
gungspfl ichtigen Entgelts.

  3Der Arbeitgeberbeitrag im Kapitaldeckungsverfah-
ren der VBL-Ost beträgt 2,0 v. H. der zusatzversor-
gungspfl ichtigen Entgelte. 4Im Umlageverfahren tra-
gen die Arbeitgeber im Abrechnungsverband Ost der 
VBL entsprechend dem periodischen Bedarf eine 
Umlage von 1,00 v. H. bis zu 3,25 v. H. der zusatzver-
sorgungspfl ichtigen Entgelte. 5Mit dieser Umlage 
werden auch die Leistungen aus der Kapitaldeckung 
 fi nanziert, soweit die Entnahmen aus der Kapital-
deckung dazu nicht ausreichen (Mischfi nanzierung).“

3.  Nach §  37 a Absatz  3 ATV wird folgende Protokoll-
notiz angefügt:

 „Protokollnotiz zu den Absätzen 2 und 3:
  In den Fällen der Absätze 2 und 3 wird als Arbeit-

nehmerbeitrag ein Beitrag von 2,0 v. H. des zusatz-
versorgungspfl ichtigen Entgelts zugrunde gelegt.“

Nr. 2
Maßgaben zur Finanzierungsseite für die ZVK-Saar

§ 16 Absatz 1 Satz 4 ATV gilt in der Fassung der folgen-
den Sätze 4 und 5:

„4Der Umlage-Beitrag für die Beschäftigten des Saar-
landes beträgt abweichend von Satz 3  1,41 v. H. des zu-
satzversorgungspfl ichtigen Entgelts; daneben wird ent-
sprechend §  37 Absatz  1 Sätze 2 und 3 in der Fassung 
von § 2 Nr. 1 Ziffer 1 des Ergänzungstarifvertrages zum 
ATV vom 28. März 2015 ein zusätzlicher Arbeitnehmer-
beitrag zur Umlage erhoben in Höhe von

0,2 v. H. des zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelts ab 
1. Juli 2015,

0,3 v. H. des zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelts ab 
1. Juli 2016 und 

0,4 v. H. des zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelts ab 
1. Juli 2017.
5Ergeben sich für das Saarland bei der ZVK-Saar künf-
tig Mehrkosten aufgrund der veränderten biometrischen 
Risikoverhältnisse, werden diese paritätisch je zur 
Hälfte vom Arbeitgeber und durch eine entsprechende 
Entnahme aus dem mit dem zusätzlichen Arbeitnehmer-
beitrag gebildeten Vermögen getragen.“

Nr. 3
Maßgaben zur Leistungsseite

1.  1Die Anpassungen an die veränderten Rahmenbedin-
gungen erfolgen ausschließlich auf der Finanzierungs-
seite, die zusätzlichen Finanzierungsmittel nach den 
Nummern 1 und 2 führen nicht zu zusätzlichen Leis-
tungen. 2Die bisherigen und die künftigen Ansprüche 
(Startgutschriften, Anwartschaften aus dem Punkte-
modell, Anwartschaftsdynamik und Renten) bleiben 
der Höhe nach unverändert, es ergeben sich keine Ver-
schlechterungen und keine Verbesserungen; insbeson-
dere werden die künftigen Anwartschaften und Über-
schüsse weiterhin entsprechend der Altersfaktorenta-
belle nach § 8 Absatz 3 ATV und auf der Basis eines 
Beitrags von 4,0 v. H. berechnet, ungeachtet des zu-
grundeliegenden Finanzierungsverfahrens (Umlagefi -
nanzierung, Kapitaldeckung, Mischfi nanzierung) und 
ungeachtet der tatsächlichen Umlage-/Beitragshöhe.

2.  Entsprechend Ziffer 1 gilt § 19 Absatz 1 Satz 5 in fol-
gender Fassung:

  „5Soweit eine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden 
dabei das Vermögen und die tatsächlich erzielten Ka-
pitalerträge nur veranschlagt, soweit sie auf Bei-
tragsleistungen von bis zu 4,0 v. H. der zusatzversor-
gungspfl ichtigen Entgelte entfallen.“

3.  Entsprechend Ziffer 1 wird dem §  19 ATV folgende 
Protokollnotiz angefügt:

 „Protokollnotiz: 
  Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass we-

gen der unverändert hohen Mindestverzinsung zu-
mindest mittelfristig weiterhin keine Ausschüttung 
von Bonuspunkten für die seit 2001 im Punktemodell 
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Anlage zum Ergänzungstarifvertrag zum ATV vom 28. März 2015 
 
 
 
 
Auf der Grundlage der Berechnungen von AONHewitt im Schreiben vom 7. Januar 
2015 werden die Mehrkosten aufgrund der veränderten biometrischen Verhältnisse 
pauschal ermittelt, indem jeweils folgender Vomhundertsatz auf die Rentenausgaben 
angewandt wird, die sich in dem Kalenderjahr unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen biometrischen Risikoverhältnisse voraussichtlich ergeben werden:     
 
 
Kalenderjahr Anteil der Mehrkosten aufgrund der 

veränderten biometrischen Verhältnisse 
an den voraussichtlichen tatsächlichen 
Rentenausgaben in v. H. 

2023 4,77 
2024 5,34 
2025 5,93 
2026 6,51 
2027 7,06 
2028 7,63 
2029 8,16 
2030 8,67 
2031 9,17 
2032 9,63 
2033 10,10 
2034 10,57 
2035 11,08 
2036 11,59 
2037 12,14 
2038 12,67 
2039 13,12 
2040 13,62 
2041 14,06 
2042 14,47 
2043 14,86 
2044 15,21 
2045 15,49 
2046 15,75 
2047 15,99 
2048 16,17 
2049 16,30 
2050 16,42 
2051 16,48 
2052 16,52 
2053 16,59 
ab 2054 16,60 
 
 – MBl. NRW. 2015 S. 613
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zu richten an die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-
Westfalen, Landesplanungsbehörde, Fürstenwall 25 in 
40219 Düsseldorf. 

Auch bei den oben aufgeführten Regionalplanungs-
behörden können Stellungnahmen abgegeben werden. 

Stellungnahmen können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie den Vor- und Nachnamen sowie die Anschrift 
des Verfassers in lesbarer Form enthalten. Stellungnah-
men sollten zudem bei Änderungs- oder Ergänzungsvor-
schlägen möglichst konkrete Formulierungen enthalten 
und die entsprechende Stelle (Seite, Absatz, Zeile) ange-
ben. 

Eine Benachrichtigung über den Eingang der Stellung-
nahmen erfolgt nicht. Eventuelle Kosten, die bei der 
Einsichtnahme in die Unterlagen und/oder bei der Gel-
tendmachung von Anregungen entstehen, werden nicht 
erstattet.

Nach Ablauf der Beteiligungsfrist werden die eingegan-
genen Stellungnahmen von der Landesregierung ausge-
wertet und die Anregungen und Hinweise untereinander 
abgewogen. Danach wird der vorliegende Entwurf des 
neuen LEP NRW überarbeitet. Im Anschluss leitet die 
Landesregierung den Planentwurf dem Landtag mit ei-
nem Bericht über das Aufstellungsverfahren zu (§  17 
LPlG).

Gemäß §  11 Abs.  3 ROG wird dem Entwurf des neuen 
LEP NRW eine zusammenfassende Erklärung beigefügt, 
aus der hervorgeht, wie die Umweltbelange und die Er-
gebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
in dem Aufstellungsverfahren berücksichtigt wurden 
und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit 
den geprüften in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsalternativen gewählt wurde, sowie über die im 
Rahmen der Überwachung der Auswirkungen auf die 
Umwelt durchzuführenden Maßnahmen.

Der neue Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
wird als Rechtsverordnung aufgestellt. Er wird mit der 
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen rechtswirksam.

Düsseldorf, den 23. 9. 2015

Im Auftrag

Dr. Christoph   E p p i n g

– MBl. NRW. 2015 S. 616

III.

Staatskanzlei 

Öffentliche Bekanntmachung gemäß 
§ 13 Abs. 1 und 3 Landesplanungsgesetz NRW

Beteiligung bei der Aufstellung des neuen 
 Landes entwicklungsplans Nordrhein-Westfalen 

(LEP NRW)

Bek. d. Staatskanzlei – III B – 30.63.05.02 –
v. 23.9.2015

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 28. 
April, am 23. Juni 2015 und am 22. 9. 2015 beschlossen, 
den Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans Nord-
rhein-Westfalen in wesentlichen Teilen zu ändern (§ 17 
Landesplanungsgesetz (LPlG), § 8 Raumordnungsgesetz 
(ROG)) und ein zweites Beteiligungsverfahren zu den ge-
änderten Teilen des Entwurfs des Landesentwicklungs-
plans durchzuführen. 

Der Umweltbericht zu den vorgesehen Änderungen zum 
Entwurf des neuen LEP NRW ist fortgeschrieben wor-
den (§ 12 Abs. 4 LPlG, § 9 ROG).

Die Öffentlichkeit und die in ihren Belangen berührten 
öffentlichen Stellen werden bei der Aufstellung des 
neuen LEP NRW beteiligt. Während der öffentlichen 
Auslegung des Entwurfs

vom 15. Oktober 2015 bis zum 15. Januar 2016

können Bürgerinnen und Bürger und öffentliche Stellen 
zum Entwurf des neuen LEP NRW, zur Planbegründung 
und zum Umweltbericht Stellung nehmen (§  13 LPlG, 
§ 10 ROG). Die von der Landesregierung beschlossenen 
Änderungen am Entwurf des Landesentwicklungsplans 
werden in einer zweispaltigen Tabelle wiedergegeben. In 
der linken Spalte ist der Text des LEP-Entwurfs vom 
25. 6. 2013 enthalten, zu dem bereits eine Beteiligung 
durchgeführt wurde; in der rechten Spalte ist der geän-
derte LEP-Entwurf mit Stand vom 22. 9. 2015 wiederge-
geben.

Der Entwurf des neuen LEP NRW, die Planbegründung 
und der fortgeschriebene Umweltbericht liegen Montag 
bis Freitag während der normalen Dienstzeiten zur Ein-
sichtnahme aus bei

a)   der Landesplanungsbehörde in der Staatskanzlei 
des  Landes Nordhrein-Westfalen, Dienstgebäude 
Fürstenwall 25 in 40219 Düsseldorf 

und

b)  den Regionalplanungsbehörden:

  Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstr. 1 in 59821 
Arnsberg;

  Bezirksregierung Detmold, Leopoldstr. 15 in 32756 
Detmold;

  Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2 in 40474 
Düsseldorf;

  Bezirksregierung Köln, Zeughausstr. 2-10 in 50667 
Köln;

  Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3 in 48143 
Münster;

  Regionalverband Ruhr, Kronprinzenstr. 35 in 45128 
Essen.

Die Unterlagen sind abrufbar auf der Internetseite der 
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (https://
land.nrw/de/thema/landesplanung).

Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen zu den 
geänderten Teilen des Entwurfs des neuen LEP NRW 
(siehe gekennzeichnete Textstellen) sind bis zum Ende 
der öffentlichen Auslegung vorzugsweise elektronisch 
über „Beteiligung-Online“  (https://www.beteiligung- 
online.nrw.de/bo_lep_2015/start.php),

per E-Mail (landesplanung@stk.nrw.de), per Post, oder 
zur Niederschrift 
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